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Deutſchland.
Berlin. Sitzung der Drei-Stände- Kurie am

14. Juni. Den Standen wurde folgendes Schreiben des
Landtagskommiſſars mitgetheilt:

„„Da die Kurie der drei Stände in der Sitzung vom Sten
d. M. beſchloſſen hat, eine Bitte an des Königs Majeſtät dahin
zu richten, daß in Erwartung der Wiedervereinigung des Verei-
nigten Landtages innerhalb eines vierjährigen Zeitraumes die Wah
len der Vereinigten Ausſchlüſſe und der Deputation für das
Staatsſchuldenweſen einſtweilen erlaſſen werden mögen, ſo wird
auch die Wahl der letzteren ſo lange ausgeſetzt bleiben müſſen, bis
ſich herausgeſtellt hat, ob die Herren Kurie jener Bitte ſich an
ſchließen, eventualiter bis des Königs Majeſtät darüber entſchieden
haben wird.
e. Bei dem nahe bevorſtehenden Schluſſe des Vereinigten Land-
tages wird aber die demſelben nach H. 8 der erſten Verordnung
vom 3. Februar d. J. obliegende Abnahme der Rechnung der
Haupt Verwaltung der Staatsſchulden, welche ich unter dem
26ſten v. M. mitzutheilen die Ehre hatte, nicht füglich länger
ausgeſetzt werden können, weshalb ich ergebenſt anheimſtelle, für
dieſesmal die fragliche Rechnung ohne die vorbereitende Prü-
fung der Landesſchulden Deputation nach Vorſchrift des H. 27
der Geſchäfts Ordnung zunächſt an die Abtheilungen und dem-
nächſt an das Plenum der beiden Kurien gefälligſt gelangen zu laſſen“.

Die ſiebente Abtheilung wurde angewieſen, an Stelle
der Schulden- Kommiſſion die Rechnung zu prufen und der
Kurie Bericht zu erſtatten. Ein Vorſchlag, eine Abtheilung
der Vereinigten Kurien mit der Begutachtung zu beauftra-
gen, ward abgewieſen. Der Abg. Starke ſprach den
Wunſch aus, daß die von ihm beantragte Errichtung eines
Kreditinſtituts fur die bäuerlichen Grundbeſitzer baldigſt zur
Berathung kommen möchte. Darauf wurde der Entwurf
zu einer Bitte um Vertagung des Landtags vorgeleſen und
genehmigt, und dann zur Tagesordnung uübergegangen.

Das Gouvernement hatte dem Landtage den Entwurf
einer Verordnung uber die ſtaatsburgerlichen Verhältniſſe
der Juden und dazu eine Denkſchrift zur nähern Erlaute-
rung der Zuſtände zur Berathung vorgelegt. Außerdem
waren auch mehrere Petitionen uuber die Emancipation, d.
h. über die vollſtändigſte ſtaatsburgerliche Gleichſtellung der

Juden mit den Chriſten, eingebracht worden. Die erſte Ab-
theilung ſtellte uüber dieſe Vorlagen folgendes Gutachten:

Durch das Edikt vom 11. März 1812 wurden alle im preu
ßiſchen Staate mit General -Privilegien Naturaliſations-Paten-
ten, Schutzbriefen und Konzeſſionen verſehene Juden für Jnländer
und preußiſche Staatsbürger erklärt. Es wurden ihnen mit we-
nigen Modificationen alle Rechte eingeräumt, deren die chriſtlichen
Staatsbürger theilhaftig waren. Zur Zeit des Erſcheinens gedach
ten Edikts hatte jedoch der preußiſche Staat noch nicht ſeine jetzige
Ausdehnung. Erſt in Folge des Krieges von 1813 15 und
nach demſelben wurde ihm ſolche zu Theil, indem nicht nur die
früheren Beſitzungen wieder unter ſeine Herrſchaft gelangten, ſon
dern auch bedeutende neue Länder Gebiete demſelben zufielen. Jn
jedem Gebiete befanden ſich Juden unter anderen Geſetzen. Da
die letzteren im Allgemeinen beſtehen blieben und die agcquirirten
Landestheile nach ihrer geographiſchen Lage den alten Provinzen
zugetheilt oder zu neuen Provinzen vereinigt wurden ſo kam es,
daß in der preußiſchen Monarchie überhaupt achtzehn verſchiedene
Juden Verfaſſungen exiſtent wurden und in einer und derſelben
Provinz drei, vier, ſogar ſieben verſchiedene Geſetzgebungen Gül-
tigkeit erlangten, nach welchen die Rechtsverhältniſſe der Juden
bis auf den heutigen Tag beurtheilt werden. Nach der einen
Verfaſſung hat der Jude das Recht, Grundbeſitz zu erwerben,
darf aber ohne Genehmigung der Regierung ſeinen Wohnſitz nicht
verändern. Nach der anderen kann er zwar ſeinen Wohnſitz be
liebig nehmen aber keinen Grundbeſitz oder ſolchen nur unter er-
ſchwerenden Umſtänden an ſich bringen. Setzt er ſeinen Fuß aus
dem Bereiche heraus der ihm einmal angewieſen iſt, ſo kann er
ſich nicht mehr auf die Rechte berufen, welche in demſelben er
genoß. Wendet er ſich namentlich aus einer der alten Provinzen,
in welcher er die Rechte eines Staatsbürgers hat, nach einem neu
hinzugetretenen Theile des preußiſchen Staats, ſo wird er daſelbſt
als ein fremder Jude behandelt, und es giebt ſogar ein Gebiet,
die ehemalige Grafſchaft Wittgenſtein, wo er ſich de jure gar
nicht betreten laſſen darf.

Daß ein ſolcher Zuſtand der Dinge dem allgemeinen Staats
Intereſſe nicht zuſagt, iſt augenſcheinlich. Es mußte ſich bald
das Bedürfniß geltend machen, demſelben im Wege der Geſetzge
bung abzuhelfen. Zu dem Ende erging unterm 29. April 1824
eine Königliche Kabinets- Ordre, welche beſtimmte, daß die Pro
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vinzial Stände zu hören ſeien, ob und welche Vorſchläge ſie hin
ſichtlich der beſtehenden Geſetzgebung über die bürgerlichen Verhält
niſſe der Juden vorzubringen hätten. Die Erklärungen der Stän-
de fielen in den Jahren 1824 27 mehr oder weniger dahin
aus, daß zum Beſten der chriſtlichen Bevölkerung in den Rechten
der Juden Beſchränkungen eintreten müßten. Sie waren dabei
ſo mannigfach und zum Theil ſo tief eingreifend in die beſtehenden
bürgerlichen Verhältniſſe der Juden daß die Geſetzgebung Beden
ken tragen mußte, ihnen in ihrem ganzen Umfange Folge zu ge
ben. Dieſelbe beſchränkte ſich darauf, die Verhältniſſe der Juden
in der Provinz Poſen durch die Verordnung vom 1. Juni 1833
zu regeln und in Betreff der Rechte der Juden in den anderen
Provinzen einzelne abändernde Beſtimmungen zu treffen. Jnzwi-
ſchen blieb das Bedürfniß eines allgemeinen, für die ganze Mo
narchie geltenden Geſetzes beſtehen. Daſſelbe wurde je länger deſto
lebhafter empfunden und beſonders im Jahre 1845 von verſchie
denen Seiten angeregt. Es war mittlerweile ſeit jenen Erklärun-
gen der Provinzial Stände ein Zeitraum von zwanzig Jahren
verfloſſen und in ſolchem manche neue Erfahrung gemacht. Die
Anſichten über den ſittlichen Standpunkt der Juden hatten ſich
geändert, denn es beſtand die Generation nicht mehr, welche die
Provinzial Stände zu ihren Anträgen auf deren Beſchränkung
in den Jahren 1824 27 veranlaßt hatte. Von den acht Pro
vinzial-Landtagen des Jahres 1845 erklärten ſich fünf für we-
ſentliche Erweiterung der Rechte der Juden, unter ihnen zwei für
gänzliche, reſpektive bedingte Gleichſtellung derſelben mit den Chri-
ſten. Mit dieſen provinzialſtändiſchen Anträgen übereinſtimmend,
ſind die Petitionen, welche jetzt dem Vereinigten Landtage zuge-
gangen, nämlich: die Petition des Abgeordneten von Gottberg
um vollſtändige Ausführung des Edikts vom 11. März 1812
und des Abgeordneten Ritter um Emancipation der Juden, fer-
ner die Petitionen der Abgeordneten Möwes, Schauß, Knoblauch,
Wächter, Schumann und Werner, um völlige Gleichſtellung der
Juden in Betreff ihrer bürgerlichen und politiſchen Rechte mit den
Chriſten.

Die Gründe, welche die Petenten für ihre Anträge angeführt
haben und die letzteren ſelbſt einer beſonderen Prüfung zu unter
werfen ſchien der Abtheilung nicht angemeſſen, weil eine Aller
höchſte, denſelben Gegenſtand betreffende Propoſition vorliegt, bei
deren ſpeziellen Berathung jene Gründe und Anträge in Betracht
gezogen werden können. Dieſe Allerhöchſte Propoſition, beſtehend
in dem Entwurfe einer Verordnung, die Verhältniſſe der Juden
betreffend, iſt eben beſtimmt, dem geſchilderten Bedürfniß der Ge-
ſetzgebung abzuhelfen. Nachdem alſo die einzelnen Petitionen ver
leſen waren, ging die Abtheilung zur Berathung der Propoſition
über und wird ſich aus dem Folgenden ergeben, in wieweit die
ſelbe den Anträgen der fünf Provinzial Landtage von 1845 und
den Wünſchen der Petenten entſpricht, in wiefern ſie dieſen An
trägen und Wünſchen gemäß zu amendiren iſt.

Was zunächſt das Syſtem, die Ordnung der Materien in dem
proponirten Entwurfe anbetrifft, ſo ſind Beſtimmungen, welche die
bürgerlichen, kirchlichen (dieſer Ausdruck wird nur der Deutlichkeit
wegen gebraucht) und privatrechtlichen Verhältniſſe der Juden be-
treffen, durch einander gemiſcht. Derſelbe enthält ſogar Feſt
ſetzungen durch welche die bürgerlichen und kirchlichen Verhältniſſe
zugleich geregelt werden ſollen. Dieſe Wahrnehmung veranlaßte
die Frage,

ob ſolches zweckmäßig ſei, ob nicht vielmehr die bürgerli-
chen und kirchlichen Verhältniſſe, wenn ſchon in demſelben
Geſetze, wenigſtens in beſonderen Abſchnitten zu behan-
deln wären

Die Abtheilung entſchied ſich einſtimmig für das Letztere, weil
1) ein gleiches Verfahren in Beziehung auf alle andere Staats

Angehörigen in der Regel ſtattfinde, daſſelbe alſo Prinzip der
Geſetzgebung ſei,

2) die bürgerlichen Verhältniſſe der Juden bereits mehr geord
net ſeien als die kirchlichen, in Beziehung auf beiderlei
Verhältniſſe die Geſetzgebung ſich auf einem zu verſchiedenen
Standpunkte befinde, und

3) die Vermiſchung beiderlei Verhältniſſe, die Regulirung der
ſelben durch eine und die nämliche Beſtimmung zu leicht den
Nachtheil mit ſich führe, daß, indem auf der einen Seite,
der kirchlichen, den Juden mehr Rechte, als ſie bisher ge
noſſen haben, eingeräumt, auf der anderen Seite, der bür-
gerlichen ihnen weſentliche Rechte entzogen werden, welche
ihnen nach der bisherigen Geſetzgebung bereits zugeſtanden haben.

Zum Belage dieſer ihrer Anſicht glaubt die Abtheilung nur auf
eine Haupt Beſtimmung des Geſetzes, die Anordnung von Juden-
ſchaften mit Corporationsrechten, hinweiſen zu dürfen indem dieſe
Anordnung in kirchlicher Beziehung einem weſentlichen Bedürfniß
abhilft, den Wünſchen der Juden entſpricht, führt ſie in bürger-
licher Beziehung dahin, daß der einzelne Jude ſeine bisherigen
Rechte einbüßt, das Jndividuum in der Corporation aufgeht und
nur letztere an der bürgerlichen Verfaſſung der chriſtlichen Staats
bürger noch Theil nimmt. ck. 15 des Geſetzes.

Den materiellen Jnhalt des Geſetz Entwurfs ſelbſt anlan-
gend, ſo war vor allen Dingen der Geſichtspunkt feſtzuſtellen,
von welchem aus er zu beurtheilen iſt.

Jn unſerem Staate gilt das Prinzip des Rechts und des
Fortſchritts. Dieſem Prinzipe gemäß muß ſich ſeine Geſetzgebung
fortbewegen wenn er nicht von dem Standpunkte herabſinken
ſoll, welchen er unter den übrigen Staaten Europa's einnimmt.

Die Juden befinden ſich zur Zeit im Genuſſe gewiſſer bür
gerlicher Rechte, welche ihnen nicht mehr entzogen werden können
dies um ſo weniger, als ſämmtliche zum deutſchen Bunde gehö-
renden Regierungen ſich dazu ausdrücklich verpflichtet haben, ſie
ihnen zu erhalten indem der Art. 16 der Bundes Akte lautet:

„„Die Bundes Verſammlung wird in Berathung ziehen, wie
auf eine moglichſt übereinſtimmende Weiſe die bürgerliche Ver
beſſerung der Bekenner des jüdiſchen Glaubens in Deutſchland
zu bewirken ſei und wie inſonderheit denſelben der Genuß der
bürgerlichen Rechte gegen die Uebernahme aller Bürgerpflichten
in den Bundes Staaten verſchafft und geſichert werden könne.
Jedoch werden den Bekennern dieſes Glaubens bis dahin die
denſelben von den einzelnen Bundes Staaten bereits einge
räumten Rechte erhalten.

Wenn alſo die Verhältniſſe der Juden einer Regulirung unter
worfen werden ſollen, ſo darf ſolches nur unter ſtrenger Beach
tung ihrer bisherigen Rechte geſchehen. Jn dem größten Theile
der Monarchie, den alten Provinzen, gilt das Edikt vom 11. März
1812. Jn denjenigen neueren Landestheilen, in welchen die Ju
den früher ausgedehntere politiſche Rechte genoſſen, haben ſich
deren Verhältniſſe im Laufe der Zeit in den alten Provinzen
gleichgeſtellt. Deshalb erſchien es der Abtheilung, mit Ausnahme
eines einzigen Mitgliedes angemeſſen,,

das gedachte Edikt der Prüfung des vorliegenden Geſetz Ent-
wurfs zum Grunde zu legen.

Bei dem, was dies Edikt zu Gunſten der Juden beſtimmt,
darf aber nicht ſtehen geblieben werden.

Der Vorwurf der Abſonderung, welcher den Juden gewöhn-
lich gemacht wird trifft auch die Chriſten. Er trifft vorzugsweiſe
die Geſetzgebung, welche durch ihre ungleiche Behandlung die Ju
den niederdrückt in den Chriſten das Gefuhl der Superiorität
hervorbringt.

Die Religion der Juden dürfte nichts enthalten, was dem
Staate und der unter ſeinem Schutze ſtehenden chriſtlichen Kirche
nachtheilig werden könnte, da mehrere auswärtige Staaten denſel
ben lange ſchon alle Rechte ihrer chriſtlichen Unterthanen einge-
räumt und zu deren Wieder Einſchränkung keine Veranlaſſung
gefunden haben.
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Von einem Bedenken welches in den Religionsgebräuchen
ſeinen Grund haben könnte, darf noch weniger die Rede ſeyn,
weil unſere eigene Staatsregierung demſelben nicht mehr Raum
giebt und die Juden zum Militär Dienſte und zu Aemtern fähig
erachtet.

Was aber den allgemeinen ſittlichen Zuſtand derſelben anbe
trifft, ſo iſt ſolcher jedenfalls von der Art, daß ihnen eine wür-
digere Stellung im Staatsverbande angewieſen werden muß.
Letzteres fordert laut die öffentliche Stimme. Es ſprechen dafür
die Anträge der fünf Landtage von 1845 und die eingegange-
nen Petitionen.

Es wird alſo bei der Prüfung des Geſetz Entwurfs nicht
blos darauf zu achten ſein, daß keine Beſtimmung deſſelben hinter
dem Edikte vom 11. März 1812 zurückbleibt, ſondern auch dar-
auf Bedacht zu nehmen ſein, ob und in wieweit die den Juden
vortheilhaften Beſtimmungen eine Ausdehnung und Erweiterung
erfahren können.

Landtags -Kommiſſar: Der Geſetz-Entwurf, welcher
heute zur Berathung vorliegt, iſt mit ſo ausführlichen Denkſchrif-
ten begleitet, daß alle diejenigen geehrten Mitglieder, welche ſich
der Durchſicht dieſer Erläuterungen unterzogen haben ſo vollſtän-
dig informirt ſein werden daß ich mich auf eine kurze Einleitung
beſchränken und die koſtbare Zeit nicht zu ſehr in Anſpruch neh-
men darf.

Der Zweck des Entwurfs, ſo weit er ſich auf die bürger-
lichen Verhältniſſe der Juden bezieht, geht vorzugsweiſe dahin,
die Geſetzgebung über dieſen Gegenſtand zu generaliſiren, die be
ſtehenden achtzehn verſchiedenen Juden Verfaſſungen der preußi-
ſchen Monarchie mit einer einzigen noch problematiſchen Aus-
nahme des Großherzogthums Poſen in Eine zu verſchmelzen und
nicht nur dadurch der Adminiſtration eine große Erleichterung zu
verſchaffen, ſondern auch der Judenſchaft ſelbſt weſentliche Vor
theile zu gewähren namentlich in der Beziehung, daß ſie volle
Freizügigkeit erlangen und nicht mehr, wie ſeither, in eben ſo viele
Bezirke, als es Juden Verfaſſungen giebt, wie eingezwängt ſein
wird. Außerdem geht die Abſicht dahin, in denjenigen kleineren
Landestheilen in welchen der Druck der mittelalterlichen Juden
Verfaſſung noch beſteht, den Juden diejenigen Vortheile zuzu-
wenden, welche ſie bereits in dem größten Theile der Monarchie
ſeit länger als dreißig Jahren genießen. Jn Beziehung auf die
Kultus Verhältniſſe geht der Zweck des Geſetzes dahin, dieſe Ver-
hältniſſe, welche theils gar nicht, theils nicht auf rechtlichen Grund
lagen geordnet ſind, zu ordnen und auf rechtlichen Grundlagen
zu baſiren.

Was nun die bürgerlichen Verhältniſſe der Juden betrifft,
ſo hat das Edikt vom 11. März 1812 dem vorliegenden Ent-
wurf als Anhalt gedient. Jch glaube nicht auf den Zuſtand auf-
merkſam machen zu müſſen, in welchem ſich die Juden zu der
Zeit, „als dies Edikt erlaſſen wurde, in der preußiſchen Monarchie
befanden ich glaube nicht hervorheben zu dürfen, welche ſehr we-
ſentliche Verbeſſerungen durch dieſes Edikt für ſie herbeigeführt
wurden es genügt, anzuführen, daß das Edikt die Juden in ih-
ren bürgerlichen Verhältniſſen, bis auf wenige Vorbehalte, den
chriſtlichen Einwohnern völlig gleichgeſtellt hat. Als nicht lange
nach Erlaß deſſelben durch die ruhmwürdigen Ereigniſſe der Jahre
1813 und 1814 von den früher verloren gegangenen Provinzen
mehrere wieder mit der Monarchie vereinigt und neue hinzugefügt
waren, lag es natürlich nahe, die bürgerlichen Verhältniſſe der
Juden in der ganzen Monarchie gleichmäßig zu ordnen. Bekannt-
lich legte aber die deutſche Bundesakte in ſofern ein Hinderniß in
den Weg, als ſolche die Ordnung dieſer Verhältniſſe für ſämmt-
liche Bundesſtaaten in Ausſicht geſtellt hatte. Es mußte alſo der
Erfolg dieſer Zuſage abgewartet werden. Welche Hinderniſſe es
geweſen ſind, die der Ausführung dieſer Abſicht entgegengetreten
ſind, glaube ich hier nicht unterſuchen zu dürfen es würde außer

halb des Bereiches der gegenwärtigen Verhandlung liegen. Nur
als wahrſcheinlich kann ich bezeichnen, daß in mehreren kleineren
Staaten ſich ſo abweichende Verhältniſſe der Judenverfaſſungen
gefunden haben daß man darin eine unüberwindliche Schwierig
keit der Einführung gleichmäßiger Beſtimmungen für ſämmtliche
Bundesſtaaten erkannt hat. Als der Bund ſchwieg, mußte ſich
die legislatoriſche Thätigkeit auf den preußiſchen Staat zurückwen
den und es geſchah dies ſehr bald nach Kreirung der Provinzial
Stände. Es wurden in den Jahren 1826 27 denſelben Pro
poſitionen in Beziehung auf die Geſtaltung der bürgen Verhält
niſſe der Juden vorgelegt die Gutachten welche erfolgten waren
ſehr abweichend von einander darin ſtimmten ſie aber überein,
daß ſie neue Beſchränkungen der Juden zum Schutz der Ver
kehrs- und Erwerbs- Verhältniſſe der chriſtlichen Einwohner for-
derten. Derſelbe Paragraph der deutſchen Bundes Akte aber,
welcher eine Gleichſtellung der Juden Geſetzgebung für ſämmtliche
Bundesſtaaten in Ausſicht ſtellte, hatte vorgeſehen, daß die den
Juden von einzelnen Bundesſtaaten bereits eingeräumten Rechte
zu ihrem Nachtheil nicht geändert werden ſollten. Ohne Ver-
letzung dieſer Bundesbeſtimmung konnte alſo die preußiſche Geſetz
gebung nicht auf den einſtimmend geäußerten Wunſch der Provin
zial- Stände eingehen und es blieb daher, wenn man ſich nicht
in vollſtändige Oppoſition mit den Ständen ſetzen wollte, nichts
Anderes übrig als die Sache auf ſich beruyen, als die Zeit wal-
ten zu laſſen. Die Zeit hat gewaltet, meine Herren! Es ſind
mehr als 20 Jahre dahin geſchwunden und es hat ſich die An
ſicht über dieſen Gegenſtand ſehr weſentlich verändert, eine Ver-
änderung, die wenigſtens theilweiſe auf einer Umgeſtaltung des
Zuſtandes der Juden beruht, was beſonders in denjenigen Bun
destheilen, in welchen die Geſetzgebung ihrer Entwickelung in in
tellektueller und kommerzieller Hinſicht kein Hinderniß in den Weg
gelegt hat, ſehr deutlich hervorgetreten iſt.

Jn Folge dieſer Umgeſtaltung haben mehrere Provinzial
Landtage ſehr weitgehende Anträge in Beziehung auf anderweitige
Ordnung der jüdiſchen Verhältniſſe im entgegengeſetzten Sinne als
vor 20 Jahren geſtellt, es liegen der hohen Verſammlung eine
Reihe von Anträgen auf gänzliche Emanzipirung der Juden vor,
und auch die Abtheilung hat ſich in ihrer Majorität einem dahin
zielenden Principe geneigt erklärt. Die Verwaltung dürfte ſich da
her gegenwärtig in der entgegengeſetzten Lage befinden, als vor 20
Jahren, wo ſie die Verhältniſſe der Juden verbeſſern wollte und
die Stände das Gegentheil verlangten, während jetzt die Propoſi-
tionen der Verwaltung hinter den Wünſchen der Stände zurück-
zubleiben ſcheinen. Doch wird in dieſer Beziehung die Differenz
und Divergenz keine bedeutende ſein.

Jch habe ſchon hervorgehoben daß das Geſetz vom 11. März
1812 als Grundlage für die jetzige Propoſition gedient habe es
ſind aber über die Beſtimmungen deſſelben hinaus den Juden neue
Rechte zugedacht, namentlich in Beziehung auf den für ſie ſehr
wichtigen Punkt der Glaubwürdigkeit bei Eiden, in Beziehung auf
die Beſchränkungen, welchen ſie beim Gewerbeverkehr ſeither noch
unterlagen, und in Beziehung auf die Anſtellungsfähigkeit im
Staatsdienſte, verglichen mit dem Zuſtande, welcher ſeit dem Jahre
1812 faktiſch beſtanden hat. Die einzigen Beſchränkungen, welche
nach den vorliegenden Propoſitionen beſtehen bleiben ſollen, grün-
den ſich auf das Prinzip, daß der preußiſche Staat ein chriſtlicher
ſein und bleiben wolle, und daß es demnach bedenklich ſcheint, nicht
chriſtlichen Bewohnern die politiſchen Rechte zu geben und ihnen
obrigkeitliche Functionen anzuvertrauen.

Jn Beziehung auf das Corporationsweſen iſt von der Abthei
lung das Bedenken hervorgehoben, daß ſich ſolche mit Unrecht auch
auf die bürgerlichen Verhältniſſe bezögen. Hierauf muß ich bemer
ken daß die Baſis dieſer im Geſetze proponirten Corporationen
lediglich der Kultus iſt, daß ſich der Entwurf in dieſer Beziehung
den in ganz Deutſchland beſtehenden Verhältniſſen anſchließt, daß



eine Legaliſirung dieſes Zuſtandes, wie ich glaube, überall als Be
dürfniß anerkannt wird, und daß, wenn auch wenige einzelne Be
ſtimmungen auf eine bürgerliche Wirkung dieſer Corporationen hin
weiſen dieſe theils fakultativ, theils unbedeutend ſind, theils auf
die nothwendigen Verbindungen zwiſchen den bürgerlichen und Kul-
tus Verhältniſſen beruhen.

In Beziehung auf das Großherzogthum Poſen hat es nicht un
bedenklich erſchienen, die völlige Gleichſtellung der Juden mit denen der
übrigen Provinzen ſchon jetzt auszuſprechen, einestheiis, weil das nu
meriſche Verhältniß der dortigen jüdiſchen Bevölkerung gegen die übri
gen Provinzen ſo ſehr abweicht, dann aber auch, weil ein Theil die-
ſer Bevölkerung in Beziehung der Bildungsſtufe ihren Glaubensge-
noſſen in den anderen Provinzen ſehr nachſteht, während das da
ſelbſt beſtehende Spezial Geſetz, ſo weit es ſich hier beurtheilen
iäßt, bereits günſtig auf die dortigen Verhältniſſe, namentlich
dahin gewirkt hat, daß der ärmere Theil der jüdiſchen Bevöl-
kerung in ſeiner Bildung und in ſeinem ſittlichen Zuſtand vor
geſchritten iſt. Ob aber ſchon jetzt der Zeitpunkt eingetreten ſei,
das Großherzogthum Poſen in dieſer Beziehung mit den ande-
ren Provinzen gleichzuſtellen, ob es namentlich zuläſſſg ſei, die
damit unzertrennlich verbundene Freizügigkeit auf die jüdiſche
Bevölkerung des Großherzogthums auszudehnen, das erſchien
beſonders in Beziehung auf die angränzenden Provinzen nicht
unbedenklich. Es wird aber gerade in dieſer Rückſicht dem Gou-
vernement von Wichtigkeit ſein, das Votum der Stände Ver-
ſammlung zu vernehmen, um danach zu bemeſſen, ob jene Be
denken hinlänglich begründet ſeien oder nicht. Was denjenigen
Theil des Geſetzes betrifft, welcher die Kultus Verhältniſſe be
handelt, ſo behalte ich mir vor, bei Berathung der einzelnen
Paragraphen diejenige Auskunft zu geben oder durch den Kom-
miſſarius der geiſtlichen c. Angelegenheiten geben zu laſſen,
welche von dieſer Verſammlung gewünſcht werden möchten.

Landrath von Byla aus Nordhauſen Bei Beurthei-
lung des vorliegenden Gegenſtandes ſtellen ſich zuvorderſt
im Allgemeinen zwei Hauptfragen heraus, einmal ob die
Verſammlung geneigt iſt, ſofort eine gänzliche Gleich-
ſtellung der Juden mit den Chriſten in unſerm Staate zu
befuürworten oder ob es rathſam erſcheint, durch einen
allmähligen Uebergang den Weg dazu anzubahnen, um
ſpäterhin eine vollſtändige Ausgleichung ſtattfinden laſſen zu kön
nen. Jch kann mich nur fur die letzere Anſicht erklären, und
zwar aus dem Grunde, weil ich glaube, daß dadurch auf
einem ſicherern und ruhigern Wege die wünſchenswerthe
Gleichſtellung erreicht wird. Der Deputirte meinte, der

große Volkshaufe«g der Chriſten ſei noch nicht aufgeklart
genug, um frei von Vorurtheilen gegen die Juden zu ſein.
Es beſtänden ferner noch Schranken welche eine vollſtän-
dige Gleichſtellung der Juden mit den Chriſten unmöglich
machten. Fuür ſolche Schranken hielt er folgende: 1) die
beſtehenden beſondern Korporationsverhaltniſſe der Juden
in burgerlicher Beziehung 2) die beſondern öffentlichen Ju-
denſchulen 3) das Verbot der Ehe zwiſchen Chriſten und
Juden. Der Abgeordnete bekannte, daß die im Gutachten
ausgenommene einzige Stimme, welche der beantragten
Gleichſtellung entgegen geweſen, die ſeinige ſei. Dagegen
erhob ſich der Abgeordnete von Landsberg und erklärte
unter Gelächter der Kurie, daß er die einzige Ausnahme
ſei und daß er allein gegen das Gutachten der Abtheilung
geſtimmt habe. Nachdem die Abg. Plagemann und
Schumann Einiges fur die Emancipation geſprochen faßte
der Abg. v. Gottberg die weſentlichſten Grunde fur und
wider zuſammen; wir geben die Rede vollſtändig:

Als ich meine den vorliegenden Gegenſtand betreffende Pe-
tition einbrachte, ging mein Antrag dahin, das Edikt vom
Jahre 1812 auf die ganze preußiſche Monarchie angewendet und

die darin unerfüllt gelaſſenen Beſtimmungen ausgeführt zu ſehen.
Nachdem ſeit dieſem freiſinnigen Geſetze ein Zeitraum von 35
Jahren verfloſſen war, konnte ich nicht annehmen, daß die Re
gierung eines Staates, welcher der Staat der Jntelligenz und
des Fortſchrittes genannt wird, beabſichtigen würde, ein Geſetz
zu erlaſſen, in welchem noch ſchärfere Abſonderungen herbeige-
führt werden ſollten. Ein ſolches Geſetz hätte mir zu ſehr mit
den Forderungen und dem Geiſte der Zeit im Widerſpruche er-
ſchienen, und ich habe es für Haupt Aufgabe der Geſetzgebung
gehalten, mit dem Geiſte der Zeit in Einklang zu bleiben.
Der vorliegende Geſetz Entwurf hat mich vom Gegentheile über
zeugt; er hat mir die Ueberzeugung verſchafft, daß allerdings
eine ſchärfere Abſonderung der Juden beabſichtigt worden iſt.
Jch kann nicht glauben, meine Herren, daß unter Jhnen eine
Sympathie für dieſe Beſtimmungen, welche einen offenbaren
Rückſchritt enthalten würden, Fuß faſſen könnte. Jch kann
dies um ſo weniger glauben, als ich vollſtändig die Motive zu
einem derartigen Rückſchritt vermißt habe. Es hätte in der
That eines bündigen Nachweiſes bedurft, daß Juden in ihrer
intellektuellen und moraliſchen Ausbildung in dieſen 35 Jahren
zurückgegangen ſind. Ein ſolcher Nachweis iſt nicht verſucht,
viel weniger geführt worden. Denn daß es unter den Juden
ſchechte Leute giebt, kann für mich kein Grund ſein. Jch habe
nicht geglaubt, daß die Geſetzgebung ihre Grundſätze von dem
ſchlechteren Theile des Volkes abnehmen und auf den beſſeren
anwenden müßte. Mit dem Gutachten der Abtheilung nehme
ich daher an, daß das Minimum, was den Juden gewährt
werden muß in dem Edikt von 1812 zugeſichert iſt, daß aber
die darin enthaltenen Hoffnungen und Verheißungen erfüllt wer
den müſſen. Das Edikt vom Jahre 1812 enthält eine Be-
ſchränkung auf politiſche Rechte in ſofern, als die Juden nicht
zu Staats- Aemtern gelaſſen werden ſollen. Dies iſt ſpäter
abuſive ausgedehnt worden auf die Kommunal- Aemter und
Lehr Aemter. Es enthält in 39 in ſofern eine Hoffnung,
als geſagt iſt, es ſollten die Kultus- und Unterrichts Verhält
niſſe ſpäterhin unter Zuziehung von Sachverſtändigen d. h.
von kenntnißreichen Juden, regulirt werden. Wenn die erſteren
Beſchränkungen aufgehoben und dieſe letzteren Verheißungen
erfüllt werden dann, glaube ich, wird der Jude nichts weiter
von der Geſetzgebung zu wünſchen haben. Was den erſteren
Theil anlangt, nämlich die politiſchen Rechte, ſo hört man da
von ſprechen, daß die Juden noch auf einer zu niedrigen Stufe
der ſittlichen Ausbildung ſtehen. Meine Herren! Jch weiß nicht,
was ich von einem ſo allgemein geſtellten Urtheile halten ſoll.
So weit ich die Juden kenne, ſind ſie mäßig in ihren Genüſ-
ſen, nicht ausſchweifend, tugendhaft in Heilighaltung der Fa
milienbande. Jch wüßte keinen Fehler, den ich unter meinen
chriſtlichen Mitbürgern nicht eben ſo ſehr fände. Der einzige
Vorwurf, den man ihnen macht und der zum Theil einen ge
wiſſen Schein von Wahrheit für ſich hat, iſt der, daß ſie in
ihren Geſchäften mit chriſtlichen Mitbürgern zum Betrug und
zum Eigennutz geneigt ſind. Aber, meine Herren, ich frage:
Jſt dies ein Fehler, der mit der jüdiſchen Nationalität und
dem jüdiſchen Glauben nothwendig verbunden iſt? Jſt es nicht
vielmehr eine Folge der Behandlung, welche ihnen bisher zu
Theil geworden iſt? Man kann ſich nicht wundern, daß eine
Nation, welcher die edlen Berufsarten abgeſchnitten waren, ſich
vorzugsweiſe auf den Handel warf. Wenn es aber überhaupt
ſchwer iſt im Handel zwiſchen erlaubten und unerlaubten Vor
theil eine Grenze zu ziehen, ſo iſt es natürlich, daß das gegen
die Juden herrſchende Vorurtheil ihnen vorzugsweiſe den Vor-
wurf des unerlaubten Gewinns machte. Wenn alſo der Vor
wurf, durch welchen hier eine Beſchränkung der Juden moti-
virt wird, mehr eine Folge der bisherigen Behandlung und

durchaus nicht mit der jüdiſchen Nationalität und dem jüdiſchen



D

Glauben verbunden iſt, ſo glaube ich, bleibt der Geſetzgebung
nichts übrig, als das bisherige Syſtem zu ändern, nämlich das
Syſtem der bisherigen Abſchließung. Denn wie können ſie ſich einer
edleren Geiſtes-Anſtrengung hingeben wenn die edleren Brufsarten
ihnen verſchloſſen ſind Man gebe ihnen Staats Aemter, dann wird
ſich zeigen, daß ſie mit hohen Geiſtesgaben ausgerüſtet und vollſtän-
dig befähigt ſind. Jch halte es aber auch für eine Forderung der Ge
rechtigkeit gegen die chriſtlichen Staatsbewohner, daß dieſe Kapa
zitäten zur Anwendung gebracht werden. Die Juden haben vor-
zugsweiſe Neigung zu geiſtigen Beſchäftigungen, darum werfen
ſie ſich beim Mangel anderer Berufsarten auf den Handel, ſie
wollen keine körperliche Beſchaftigung, und wenn man ihnen die
geiſtige verſagt, was ſollen ſie anfangen? Wenn ich alſo den
Einwand einer niederen moraliſchen Stufe nicht gelten laſſen
kann vielmehr dies als ein Motiv fur mich anſehe, es auch für
eine Forderung der Gerechtigkeit gegen die chriſtlichen Mitbür
ger halte, daß ihnen politiſche Rechte eingeräumt werden, ſo
frage ich: welchen Nachtheil, welchen Schaden wird der Staat
davon haben Jch habe mich vergebens bemüht, derartige Nach-
theile aufzufinden; es hat mir aber nicht gelingen wollen. Es
iſt geſagt worden, es wurde das chriſtliche Element im Staate
gefährdet, und die Aufrechthaltung des chriſtlichen Elements ſei
in einem chriſtlichen Staate nothwendig. Aber mir ſcheint es
mit dem Begriffe des Staats in abstracto nicht unumganglich
verbunden zu ſein, daß ſeine Mitbürger zu einer beſtimmten Re-
ligion gehören. Mit dem Begriffe des Staats In ahbstracto
verbinde ich nur den Begriff des Rechts. Mit dieſem Begriff
iſt nothwendig der Begriff der Ordnung verknüpft. Dieſen Be-
griff der Ordnung in ſeiner höchſten Potenz verlange ich in dem
Gebiete der Religion und in dem der Sittlichkeit. Jn der
Religion gelange ich dann zu dem Glauben an Einen Gott;
in der Morgl zu der Monozamie.

Wer ſich zu dieſen Prinzipien bekennt, der hat auch das
Recht der vollſtändigen Anerkennung von unſerer Seite.

Wenn ich dies auf die Juden anwende, ſo muß ich beken
nen, daß ſie auf derſelben ſittlichen Stufe ſtehen, wie die Chri-
ſten. Sie muſſen alſo bei gleichen Pflichten auch gleiche Rechte
in Anſpruch nehmen dürfen. Eine andere Gefahr hat man dar-
in erblickt, daß man, weil den Juden eine gewiſſe Beharrlich-
keit in Verfolgung ihrer Zwecke eigen iſt, gefürchtet hat, daß
die Juden die Chriſten aus den Aemtern verdrängen und daher
bald eine zu große Anzahl von Juden zum Nachtheil der Chri-
ſten in den Aemtern ſtehen würden. Aber ich glaube nicht, daß
dies ein Grund iſt, dem man mit Recht eine Wichtigkeit bei
meſſen kann; ich kann nicht annehmen daß 16 Millionen Chri-
ſten die Konkurrenz von 200,000 Juden zu fürchten brauchten.
Ich kann auch nicht die Beſorgniß theilen, daß unter dieſen Ju-
den ſo viele Kapazitäten ſein werden, daß dadurch ihr Ueberfluß
in den Stgatsſtellen herbeigefuhrt würde. Wäre aber unter den
Juden die Kapazität in ſolchem Umfange vorhanden, hätten wir
uns dann nicht Glück zu wünſchen, daß wir eine ſolche Menge
von Kraften nicht ferner mehr unbenutzt gelaſſen hätten Man
hat ferner geſagt, es ſtande zu befürchten daß eine Menge von
polniſchen Juden, welche jetzt in einer Provinz ſind, ſich dann
über den ganzen Staat ergießen würden. Aber, meine Herren,
wenn Sie es wirklich als einen Nachtheil betrachten, daß viele
Juden an einem Orte wohnen, wollen Sie dann dieſen Nach-
theil auf einer einzigen Provinz laſten laſſen, iſt es nicht der
Gerechtigkeit angemeſſen, daß wir ſämmtlich dieſe Laſt tragen,
wenn ſie eine Laſt iſt? Heiterkeit und Beifall.)

Doch, meine Herren, wenn ich geſagt habe, es fehle an
einem Motiv, ſo habe ich nicht außer Acht gelaſſen, daß es ein
großes Motiv giebt, mit dem man dieſe Beſchränkung der Ju
den begründen will. Das iſt nämlich das allgemeine Vorur-
theil, wahrlich auch der einzige Grund, welcher ſich mit Recht
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dafür anführen läßt. Das Vorurtheil, welches uns von Kin-
desbeinen an eingeimpft iſt, was in den Schulen genährt wird,
und das zu überwinden dem Erwachſenen ſo ſchwer fällt, dieſes
iſt es allein, was einer günſtigen Löſung dieſer Frage entge-
genſteht. Aber wenn wir es als ein Vorurtheil anſehen, folg-
lich für ein ungerechtes Urtheil, ſollten wir dann nicht Alles
aufbieten, um dieſes Vorurtheil auszurotten Der Vereinigte
Landtag, dieſer Vorkämpfer des Landes auf dem Gebiete des
Rechtes und auf dem Gebiete des Fortſchrittes, er wird auch
der Führer der Nation ſein in Verfolgung der Aufgabe, ohne
Berückſichtigung von vorgefaßten Meinungen, das Wohl des
gemeinſamen Vaterlandes und aller Bewohner deſſelben zu ord
nen. Was die Kultus- und Unterrichts Verhältniſſe der Ju-
den betrifft, ſo geſtehe ich, daß es mir für dieſe hohe Verſamm-
lung eine ſchwierige, beinahe unausführbare Aufgabe ſcheint,
die Kultus- Angelegenheiten einer Religionsgeſellſchaft zu ordnen,
die ihr mehr oder weniger ihrem Weſen nach unbekannt iſt.
Man kann gewiſſe allgemeine Geſichtspunkte in Bezug auf die
äußeren Kultus Verhältniſſe, ſo z. B. über die Bildung von
kirchlichen Gemeinden, aufſtellen, weil ohne dieſelben eine gewiſſe
Ordnung der Ausführung der Gemeinde- Verhältniſſe ſich nicht
denken läßt; was aber die inneren Verhältniſſe betrifft, ſo iſt
es unmöglich für uns, darüber in dieſer Verſammlung zu ent-
ſcheiden, und ich glaube, daß man dieſe Verhältniſſe vollſtändig
den jüdiſchen Glaubensgenoſſen überlaſſen müſſe. Was die Un
terrichts- Verhältniſſe betrifft, ſo unterſcheide ich zwiſchen reli-
giöſem Unterricht und zwiſchen dem Unterricht in den übrigen
Fächern des menſchlichen Wiſſens. Jn Bezug auf den letzten
Punkt müſſen die Juden vollſtändig den Chriſten gleichgeſtellt

ſein, ſie müſſen das Recht haben ihre Kinder unterrichten zu
laſſen, wo und wie es ihnen beliebt. Was aber den Unterricht
in der Religion betrifft, ſo hat die Regierung nicht allein das
Recht, ſondern auch die Pflicht, die Juden anzuhalten, daß ſie
Lehrer anſtellen, welche befähigt ſind, die jüdiſche Jugend in
der Moral und Religion zu unterrichten. Ja, es iſt Pflicht
des Staats, daß ſämmtliche Bewohner deſſelben ſchon in der
Jugend mit den Grundſätzen bekannt werden, welche zur Auf
rechthaltung der allgemeinen Ordnung nöthig ſind. Daſſelbe
Intereſſe hat der Staat auch in Bezug auf die Juden, denn
wenn ihnen nicht richtige Grundſätze in Bezug auf die Ordnung
und das, was nothwendig im Staate iſt, von Jugend an ein-
geimpft worden, ſo können wir nicht überzeugt ſein, daß ſie ſpä
ter nicht ſchädliche Tendenzen verfolgen werden. Dieſer Grundſatz
iſt aber von der Regierung bisher nicht angewendet worden die
Religionsgeſellſchaften der Juden ſind als Privatgeſellſchaften be
trachtet und die Anſtellung der Lehrer ihnen allein überlaſſen wor-
den. Da nun Niemand mit Beſtimmtheit auf eine ſichere und le
benslängliche Anſtellung rechnen konnte, ſo folgte daraus konſequent,
daß ſich auch Niemand die nöthigen Kenntniſſe erwarb und es alſo
an befähigten Lehrern fehlte. Außerdem haben die Gemeinden die
Verbindlichkeit, die einzelnen Mitglieder derſelben zu der Erreichung
der Subſidenzmittel der Lehrer anzuhalten ſie werden aber
von den Staatsbehörden darin nicht unterſtützt, und wie war
es daher möglich, daß die jüdiſchen Kinder guten Unterricht be-
kommen konnten? Und doch muß darauf vollſtändig gehalten
werden. Zum Schluſſe meiner Rede will ich mir noch die Bitte
erlauben, daß Sie, meine Herren, dieſe Angelegenheit mit der-
ſelben Unparteilichkeit behandeln mögen, die bisher alle ihre
Berathungen charakteriſirte. Wir haben uns fern gehalten von
allen lokalen und partikularen Jntereſſen, und ſo kann ich nur
wünſchen, daß es auch in Beziehung auf dieſe Frage geſchehe,
daß wir uns fern halten von vorgefaßten Meinungen und uns
nur leiten laſſen durch die Geſetze der Gerechtigkeit, der allge
meinen Menſchenliebe und der Wohlfahrt der ganzen Nation.
Dann, hoffe ich, wird unſere Entſcheidung eine günſtige ſein,
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und es wird der Moment eintreten, von dem ein großer Dich-
ter mit faſt prophetiſchem Worte ſagte: Einſt wird kommen eine
Zeit, wo man nicht mehr davon reden wird, ob Jemand Jude
oder Chriſt ſei, und wo auch die Juden nach europäiſchen Ge-
ſetzen leben und zu den Laſten des Staats beitragen werden.

Abgeordn. Graf Renard: Der Geſetz Entwurf, der vor-
liegt, enthält einen allgemeinen Paragraphen, der einen Grund
ſatz ausſpricht, leider jedoch mit einer Ausnahme; die folgenden
Paragraphen, im Gegenſatze zu einem allgemeinen Grundſatze,
vefaſſen ſich mit den einzelnen Rechten und Pflichten der Juden.
Die meiſten und letzten konſtituirten Judenſchaften ſind rein
adminiſtrativer Natur und gehören meines Erachtens gar nicht
in das vorliegende Geſetz. Zur Beurtheilung der ganzen Juden-
Angelegenheit iſt es dringend nothwendig, daß die Verſammlung
ſich beſtimmte Fragen vorlege und bei Beantwortung derſelben
ſich eines Prinzips bewußt werde, von dem ſie ausgehen will.
Dann finden ſich die einzelnen Paragraphen von ſelbſt. Jn
hiſtoriſcher und politiſcher Beziehung ſtehen nur zwei Fragen zur
Erörterung die eine iſt: Welche Stellung gewährte die bisherige
Geſetzgebung den judiſchen Unterthanen Die zweite iſt: Wel-
che Aenderungen in ihren Verhältniſſen würde der neue Geſetz
Entwurf eintreten laſſen oder kurzer: Wie iſt es, und wie ſoll
es werden Was die erſte Frage betrifft, ſo kann es unmög-
lich Aufgabe der hohen Verſammlung ſein, ſich auf die verſchie-
denen Juden-Ordnungen einzulaſſen, welche fur die einzelnen
Provinzen erlaſſen ſind; ich glaube, es ſind deren 18. Dieſe
Arbeit wurde eben ſo umfaſſend als nutzlos ſein und zu keinem
anderen Reſultate fuhren, als die nie bezweifelte Wahrheit er
härten, daß vor allen jeder Geſetzgebung Einheit Noth thut.
Fur unſeren Zweck genügt es, die Grundlage zu erfaſſen, von
welcher die fruhere Geſetzgebung ausgegangen iſt, und zu erfor-
ſchen ob der neue Geſetz Entwurf auf dieſer Grundlage fort-
baut, wie er wollte oder wie er wenigſtens ſollte. Dieſe Grund-
lage findet ſich in zwei Geſetzen, in der Städte- Ordnung vom
Jahre 1808, welche den Juden in Beziehung auf das Stadt-
regiment größere Rechte gewahrte, und in dem ſogenannten Ju-
den -Edikte vom 11. Maärz 1812, welches fur alle Theile der
Monarchie, wie ſie im tilſiter Frieden begränzt waren erlaſſen
wurde. Dies Geſetz war der erſte großartige Schritt, die mit-
telalterliche Abſonderung dieſes Volksſtammes zu beſeitigen und
wurde von der geſammten Judenſchaft mit unendlichem Jubel,
mit Enthuſiasmus begrußt. Durch das Geſetz von 1808 wurde
der Jude Stadtburger, durch das Edikt von 1812 Staatsbür-
ger, da ihm dieſes in Bezug auf Befaähigung zum Lehrſtande,
auf Grunderwerb, auf Gerichtsſtand beinahe gleiche Rechte mit
den Chriſten einräumt, eine ſchöne, frohe Zukunft in nahe Aus
ſicht ſtellend. So kommen wir zu der zweiten Frage: Beab-
ſichtigt der vorliegende Geſetz Entwurf die gebotene Hoffnung zu
verwirklichen und welche Aenderung bezweckt er in den jüdiſchen
Verhältniſſen Eine Haupt-Eigenthuümlichkeit dieſes Geſetz Ent-
wurfs iſt unſtreitig dieſe, daß er die Bahn der fruheren Geſetz
gebung in ſoweit verläßt, als er die Juden in beſtimmte Juden-
ſchaften abſondert. Die Abſicht des Geſetzes kann dabei unmög-
lich eine andere ſein, als Hegung und Pflege des jüdiſchen Kul-
tus, ſteht aber ſo in direktem Widerſpruche mit jeder burger-
lichen Verſchmelzung und Gleichſtellung. Der Jude ſoll Jude
bleiben in der ganzen gehäſſigen Nebenbedeutung des Wortes,
und weil er Jude bleiben ſoll, kann er keine Anſpruche machen
auf gleiche Rechte mit den Chriſten. So verſtehe, ſo erkenne
ich aber mein Chriſtenthum nicht, ſo löſt der Staat, der ſich fo
gern, ſo vorzugsweiſe einen chriſtlichen nennt, ſeine Aufgabe
nicht. (Bravoruf.)

Wenn das Geſetz von 1812 den Juden Hoffnung auf
Emancipation gewahrte, der vorliegende Geſetz Entwurf vernich
tet dieſe Hoffnung wieder, vernichtet ihre ſtaatliche Geltung, ver
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nichtet ihre Anſprüche auf Heimatsrechte, ein Recht, welches
wir ſelbſt den Verbrechern nicht entziehen wollen, denn wir ha-
ben gegen die Deportation geſtimmt. Unmittelbare Folge dieſes
Geſetz-Entwurfes kann nur die ſein, daß ſich ein Staat im
Staate mit geſonderten Zwecken bildet, eine jüdiſche Enklave im
chriſtlichen Gemeinweſen, und eine ſolche kann nur Haß hegen
und hecken. Mir ſind nur zwei Moöglichkeiten denkbar: entwe-
der die Juden ſind in ihrem geſonderten Volks- und Stamm-
bewußtſein unſere Feinde, oder ſie ſind es nicht. Wenn wir
aber auch annehmen, daß die Juden unſere Feinde ſind, ſo will
ich zu unſerer eigenen Ehre nicht unterſuchen, warum ſie es ſind.
Allein gegen meine Feinde kenne ich nur zwei Schutzmittel: ent-
weder ich muß meine Feinde vernichten, oder ich muß ſie mir
zu Freunden gewinnen. (Lebhaftes Bravo.)

Unſere Voraltern, praktiſch und energiſch, wie ſie waren,
haben den erſteren Weg, den Weg der Vernichtung, mehrfach
einzuſchlagen verſucht; ſie haben aber ihr Ziel nicht erreicht.
Von Titus dem Gütigen an, der den Juden zwar ihr Vater-
land rauben, ſie ſelbſt aber nicht vernichten konnte, haben auch
die Beſtrebungen ſpäterer Zeit, meiſt von unten ausgehend, nur
dazu gedient, den Haß der Unterdruckten gegen die Unterdrücker
zu ſchärfen, die Juden immer feſter an einander zu kitten und
ſie dadurch zu kräftigen. Die milderen, weniger energiſchen Be
ſtrebungen der neueren Geſetzgebung, dahin zielend, die Juden
ſtaatlich und rechtlich zu feſſeln, haben nur dazu gedient, uns
ſelbſt geldlich zu unterjochen, weil alles Dichten, Trachten und
Streben dieſes von der Natur ſo reich bedachten Stammes nur
auf den einzigen Brennpunkt, auf den Handel und den Geld-
erwerb, gerichtet ſein konnte. Jch glaube, es bedarf keiner wei-
teren Gründe mehr, warum ich der Verſammlung nicht vor-
ſchlagen kann, das erſtere Mittel, den Weg der Vernichtung,
zu ergreifen; uns bleibt das leichtere, das menſchlich ſchoöne
Mittel uübrig, unſere Feinde dadurch zu beſiegen, daß wir ſie zu
Freunden gewinnen. Eine halbe Maßregel wird jedoch nie die
ſen Zweck erreichen. Jedes neue Recht iſt eine neue Waffe,
eine vergrößerte Gefahr für uns. Der Fremdling kann nur
dann mein Freund werden wenn er mir kein Fremder mehr
iſt, wenn ich ihm die Heimat biete, nach welcher ſeine Seele
verlangt, wenn gleiches Recht und gleiche Pflicht gleiches Jn
tereſſe, gleiche Liebe erzeugt; ich aber bekenne, daß die Juden
als ſolche unſere Feinde nicht ſind, unſere Feinde nicht ſein kön-
nen. Wenn ich ihre ſittliche, ihre politiſche und religiöſe An
ſchauungsweiſe ins Auge faſſe, ſo ſtellt ſich mir dieſe Nothwen
digkeit nicht dar. Wie ein geehrter Redner vor mir bereits er
wähnt hat, iſt in ihrer ſittlichen Auffaſſungsweiſe nichts enthal
ten, was dem Geſetz der Liebe, dem Geſetz der Gerechiigkeit zu-
wider wäre. Die Reinheit und Lauterkeit ihres Familienlebens
beweiſt ihre ſittlichen Zuſtände und durfte wohl mitunter von
den Chriſten beneidet werden.

Was die politiſche Anſchauungsweiſe betrifft, ſo ſcheint ſie
mir friedfertiger, konſervativer Natur zu ſein doch als es galt,
den aus der Römerzeit her ſpruchwortlichen Muth der Juden
zu beweiſen da haben ſie ihn bewieſen; ſie haben mit uns ge-
fochten, mit uns und fur uns geblutet, und ſo finde ich nichts,
was die Juden als ſolche zu unſeren Feinden ſtempelte. Wenn
ſie aber unſere Feinde nicht ſind, nicht ſein können, ſo geſellt
ſich zu der Unzweckmäßigkeit des bisherigen Rechtsverhältniſſes
ein noch größeres Uebel, das der Ungerechtigkeit, und ſo erkläre
ich mich gegen jede halbe, gegen jede eingeſchränkte Emancipa-
tion gegen jede Trennung der Rechte und Pflichten der Juden
von denen der Chriſten, ich fordere, daß die Juden zu jeder
Stellung im Staate, zu jeder Erwerbthätigkeit, zu jedem Akt
der Verſchmelzung mit den Chriſten berechtiot ſein ſollen.

Wenn ich jedoch für eine uneingeſchränkte Emancipa-
tion ſtimme, ſo ſehe ich auch ein, daß dies Verhältniß nicht
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einſeitig ſein kann; es wurde eine große Jnkonſequenz darin
liegen, wollten wir unſererſeits die Juden emanzipiren und
ihnen ihrerſeits geſtatten, in der ſtarren Jſolirtheit zu ver
harren in welcher die frühere Geſetzgebung ſie einge-
zwäangt; dies würde ein Privilegiren des Judenthums ſein.
Die Juden müſſen die Hand annehmen, die wir ihnen bieten
ſie ſollen ihren Glauben behalten, aber ſie ſollen ihren Aber-
glauben ihren Jrrglauben fallen laſſen.

Wenn ihr Glaube die Juden von den Chriſten ſcheidet, ſo
kann es kein wahrer Glaube ſein; nur ein Jrrglaube muß den
Menſchen vom Menſchen ſcheiden. Die Juden müſſen aufhö-
ren, das Chriſtenthum für ein ihnen feindſeliges Element, chriſt
liche Gebräuche für unrein zu halten. Sie müſſen der unge-
heuren Majorität, die ſie umgiebt, inſoweit nachgeben, daß ſie
mit uns in gleichen Formen gehen. Ein Beiſpiel würde dies
näher erläutern. Ein Jude, der den Schabbes in der Art hei-
ligen will, daß er am Sonnabend kein Geld annimmt, kann
nicht verlangen, daß er zu einem Zoll-Einnehmer oder zu einem
Regierungs Haupt Kaſſierer ernannt werde. Es bedarf keiner
beſonderen Pflege des Judenthums, denn es kann dem Staate
nicht darauf ankommen, Juden zu erziehen, ſondern Bürger.
Wenn die Juden dieſe Forderung der Gegenſeitigkeit zurückwei-
ſen, ſo haben ſie kein Recht, auf Emancipation Anſpruch zu
machen der Jude kann nicht verlangen, daß der Chriſt ihm
den Staat einräume, damit er ſich darin eine Zelle ausbaue
nach eignem Belieben. Er kann nicht eine Drohne im chriſtli
chen Bienenſtaate ſein.

Sie ſehen, meine Herren, ich verkenne die Uebelſtände nicht,
welche eine ſofortige gänzliche Emancipation herbeiführen wird;
aber dieſe Mißſtände müſſen mit der fortſchreitenden Bildung
immer mehr ſchwinden, und ſie müſſen gänzlich verſchwinden,
wenn der großartige Akt der Verſchmelzung gelungen und voll
endet daſteht, wenn wir nicht mehr Juden und Chriſten ſon
dern nur Menſchen und Bürger und Brüder ſind. (Bravo!)

Kann die Verſammlung den hochherzigen Entſchluß nicht
faſſen, glaubt die Geſetzgebung nicht darauf eingehen zu können,
ſo trage ich darauf an, daß Alles beim Alten bleibe, weil die
alten Uebelſtände leichter zu tragen ſind, als neue, und dieſer
neue Geſetz Entwurf würde gewiß viele herbeiführen, ohne die
alten zu verwiſchen, ſondern dieſe verewigen. (Bravo!)

In ähnlichem Sinne ſprachen zum Theil in ausfuhr-
lichen Reden die Abg. Milde, Werner, Möoöwes, Furſt
Reuß, Siebig, Neumann, Dittrich, Naumann,
Freiherr v. Gaffron, der die Juden nur von der Stand-
ſchaft ausſchließen wollte, Winzler, welcher verlangte,
daß der geſammte Geſetzentwurf in die wenigen Worte ge
faßt werde: „die Juden genießen in allen Landestheilen
unſrer Monarchie, mit Ausſchluß der konfeſſionellen Maß-
nahmen, bei gleichen Pflichten auch gleiche Rechte mit un-
ſern chriſtlichen Unterthanen v. Rath, v. Raven,
v. Beckerath, Lenſing, Meviſſen, v. Vincke u. a.
Die Sitzung gehört zu den ſeltenen, in denen die Redner
einer um den andern ſich entſchieden gegen den Geſetzent
wurf erklärten und nur darin mit einander zu wetteifern
ſchienen, wer die burgerliche Gleichſtellung der Juden mit
den Chriſten als ein Recht und eine Pflicht der Moral und
der Humanität am eindringlichſten darſtellen konnte. Wir
machen vorzugsweiſe auf die Rede des Abgeordneten von
Beckerath aufmerkſam und können es uns nicht verſa
gen, den Schluß derſelben hierher zu ſetzen. Er ſagte:

Meine Herren! Es iſt ein wahrer Spruch: »Die Weltge
ſchichte iſt das Weltgericht. Dem forſchenden Blicke entgeht
nicht der tiefe Zuſammenhang zwiſchen den Handlungen und
den Schickſalen der Völker. Weniger wahr iſt der andere Spruch
des Dichters: Und jede Schuld rächt ſich auf Erden. Die

Schuld kann, bevor die rächende Nemeſis erſcheint, geſühnt,
das Böſe kann durch das Gute aufgehoben werden. Frankreich
hat einſt die Hugenotten grauſam verfolgt, England die Katho
liken ſchmählich bedrückt; aber beide Länder haben dieſe Schuld
dadurch geſühnt, daß ſie eine Religionsfreiheit begründeten, die
wie ein friſcher Hauch das Leben dieſer Völker durchweht. Auch
in Deutſchland hat ſich der beſſere Geiſt Bahn gebrochen aber
eine Schuld iſt noch zu ſühnen, und ſie wird geſühnt werden,
denn das Volksbewußtſein hat ſie als eine heilige Schuld er-
kannt, es will ſie zahlen! Jch will nicht vor Jhren Augen das
ſchauderhafte Bild der Qualen und Bedrückungen entfalten, de
nen die Juden in Deutſchland ausgeſetzt waren, ich will dieſe
ſchmerzliche Seite unſerer nationalen Erinnerungen nicht berüh-
ren, die Wunde in dem Augenblicke nicht aufreißen, in welchem
ſie, Gott gebe es, auf immer geheilt werden wird. Ja, legen
Sie die heilende Hand darauf, geben Sie der Stimme der
Menſchheit Gehör, die in jeder Bruſt ſich regt, ſprechen Sie
das Wort aus, auf das die Nation lauſcht, das Wort der Ge
rechtigkeit, das Wort der Verſöhnung, und wenn wir einſt
nicht mehr ſind, wenn dieſer hohe Königsbau, in dem wir hier
tagen, in Staub zerfallen iſt, dann wird noch die ſpäte Nach
welt um dieſes einen Wortes willen Jhr Andenken ſegnen.

Dagegen führte der Miniſter v. Thile aus: alles, was
man zu Gunſten der Gleichſtellung ausgeſprochen, gehe von
dem Humanitätsprinzipe aus; die Geſetzgebung habe aber
eine andre Verpflichtung nämlich die Wahrung der Rechte
des chriſtlichen Staates. Auf dem Standpunkte des chriſt-
lichen Staates hielt er es fur unverträglich mit dem ſoge-
nannten chriſtlichen Prinzip, den Juden obrigkeitliche Rechte
beizulegen. Die Redner, welche bisher aufgetreten, wären
ſich daruber nicht klar geworden, warum die Juden ein
abgeſondertes Volk noch heute wären. Er habe aber dieſe
räthſelhafte Erſcheinung nationaler Separation gefunden, es
beſtehe in der Untrennbarkeit ihrer Religion und ihrer Na-
tionalität; beide wären ſo verwachſen, daß es keine mo-
ſaiſche Geſetzgebung ohne Juden, und keine Juden ohne
moſaiſche Geſetzgebung geben könne. Jn Folge dieſes reli-
giöſen Einfluſſes könne kein Jude ein Vaterland haben, denn
Zion ſei ſein Vaterland und ein Jude könne daher nie ein
Deutſcher, nie ein Preuße werden, weil er als treuer An
hänger ſeiner Religion ein Jude bleiben müſſe. Ein
Regierungsorgan hatte dieſe gewichtigen Worte geſprochen.
Das Prinzip des Gouvernements, wenn es deſſen nach dem
Jnhalte des Geſetzes noch bedurft hätte, war in unzwei-
deutiger Art dargelegt. Weil der Jude nie im Stande iſt,
je ein anderes Vaterland als das ſeine anzuerkennen, denn
nur das gelobte Land, wo die Propheten gewandelt; weil
der Jude ſtets nur dieſer ganz ſpecifiſche Judenmenſch blei-
ben muß:'ſo iſt auch nie an eine vollſtändige Gleichſtellung
zu denken und die Ausſicht, welche Erklaärer des Geſetzent
wurfs in dem Sinne gaben, daß dieſer eben auf Anbah-
nung dieſer Gleichſtellung berechnet ſei, dieſe Ausſicht mußte
nach dieſen Erklärungen dem ſogenannten chriſtlichen Staate
gegenüber ſich in eine total nichtige aufloöſen. Gegen ſolche
Anſichten machte der Abg. Camphauſen folgende ſchla-
gende Bemerkungen:

Endlich haben wir eine Stimme gegen die Emancipation,
und zwar eine kräftige vernommen, wenngleich ſie ſich mehre-
rer Argumente bedient hat, die allerdings im Saale keinen rech
ten Anklang finden mochten. (Ja! Nein!) Der Miniſter hat
ein Argument aufgenommen, welches der Abgeordnete aus Po
ſen gebrauchte, den Satz nämlich, daß das Chriſtenthum über
dem Staate ſtehe er folgert aus dieſem Satze, daß das Chri-
ſtenthum mit allen ſeinen Elementen das Staatsleben durch
dringen müſſe. Jch habe jenen Satz nur ſo verſtanden, daß
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das Chriſtenthum höher ſtehe als der Staat, daß es ſein eige
nes Reich haben müſſe, ſo wie der Staat ſeinen eigenen Be
reich hat. Der Herr Miniſter findet die Gewährung größerer
Rechte bedenklich, weil die Juden ihre eigenen Religionsgebräu-
che behalten und an einem Buche halten wollen, welches doch
auch den Chriſten heilig ſein ſoll, und welches von den verehr-
ten Rednern heilig gehalten wird, nämlich an dem alten Teſta
mente. Jch mache beſonders hierauf aufmerkſam, in Bezug
auf den Vergleich mit Konſtantinopel, welchem ich entgegenſtelle,
daß doch eine erhebliche Verwandtſchaft zwiſchen unſerer Reli-
gion und einer ſolchen beſteht, welche einen weſentlichen Theil
unſerer heiligen Bücher auch für ſich anerkennt. Von denjeni-
gen Argumenten, von denen ich geglaubt habe, daß ſie keinen
Anklang in der Verſammlung finden würden, hebe ich vorzüg-
lich dasjenige hervor, daß der Jude kein Preuße, kein Deut-
ſcher ſein könne. Es iſt mir dieſer Ausſpruch von Seiten des
Herrn Miniſters unerwartet geweſen, nachdem uns wenige Mi-
nuten vorher das Zeugniß eines preußiſchen Offiziers vorgelegt
worden iſt, wie ein Jude im Dienſte des Vaterlandes den Tod
fand. Die ganze Argumentation des Herrn Miniſters führt
auf den Satz zurück, den auch der Herr Landtags Kommiſſar
in ſeiner einleitenden Rede geltend machte, auf den Satz näm
lich, daß der preußiſche Staat ein chriſtlicher ſein und bleiben
wolle und daß es zu vermeiden ſei, nichtchriſtlichen Untertha-
nen obrigkeitliche Aemter einzuräumen. Schon mehrere Redner
haben dieſen Satz beſtritten, namentlich iſt von einem verehr-
ten Redner der Ritterſchaft aus Pommern darauf hingewieſen
worden daß in der Bezeichnung chriſtlicher Staat ein Wi-
derſpruch mit dem Begriffe des Staates in ſich liege. Nach
meinem Dafürhalten iſt der Begriff des chriſtlichen Staates we-
niger im Kreiſe praktiſcher Staatsmänner, vrranlaßt durch wirk
liche Erfahrungen und Bedürfniſſe, entſtanden, als ich darin
eine vielleicht mit äußeren Urſachen zu ſammenhängende Entdek-
kung unſerer neuen Staats- Philoſophie erkenne. Der Platz,
auf dem ich ſtehe, macht keinen Anſpruch, ein Lehrſtuhl der
Philoſophie zu ſein, noch Philoſophen zu tragen. Jch darf da
her ohne Scheu geſtehen, daß es mir nicht gelingen wollte, mir
dieſe große Entdeckung völlig zu eigen zu machen. Ein großer
Dichter hat geſagt, daß es viele Dinge zwiſchen Himmel und
Erde gebe, wovon ſich unſere Philoſophie nichts träumen laſſe
ich möchte hinzufügen, daß auch unſere Philoſophie ſich viele
Dinge träumen läßt, die mancher Wachende nicht wahrzuneh-
men vermag. (Heiterkeit.) Manche Dinge habe ich hingegen
allerdings wahrgenommen, und ich bitte um die Erlaubniß,
einige davon aufzählen zu dürfen. Jch habe wahrgenommen,
daß Jahrhunderte lang in Europa ein furchtbarer Kampf ge-
kämpft wurde, um das Rechtsgebiet des Staats von dem Rechts-
gebiete der Kirche zu trennen. Jch nehme wahr, daß zwar in
Rußland in der Türkei und in China, aber nicht in einem
germaniſchen Staate die kirchliche und weltliche Gewalt ſich in
einer Hand vereinigt finden. Jch nehme wahr, daß der Begriff
der Staats Religion in der neueren Zeit immer mehr einge
ſchränkt wird. Jch nehme wahr, daß Großbritannien niemals
ein anglikaniſch-chriſtlicher Staat genannt wurde, daß aber die
politiſche Unmündigkeit der Katholiken Großbritannien mit Er-
ſchütterung bedroht hätte, wenn nicht die Emancipation der Ka
tholiken beſchloſſen worden wäre. Jch habe nicht wahrgenom-
men, daß die Niederlande und Frankreich, welche die Emanci-
pation der Juden vollzogen haben, ſich durch dieſen Umſtand ſo
von uns unterſcheiden, daß ſie aufgehört haben ſollten, chriſt
liche Staaten zu ſein, während wir ein chriſtlicher Staat ge-
blieben wären. (Beifall.) Jch habe endlich wahrgenommen,
daß die Exiſtenz des preußiſchen Staates an den Grundſatz ge
knüpft iſt, daß verſchiedenen Konfeſſionen die gleiche politiſche
Berechtigung zuſtehe, und daß die Monarchie gefährdet wäre,

wenn dieſer Grundſatz nachhaltig und weſentlich verlaſſen wer
den ſollte. (Lauter Beifall.

Aus dieſen Wahrnehmungen bin ich zu dem vielleicht nicht
philoſophiſchen Schluſſe gelangt, daß, in ſofern wir wirklich un
ter die Kategorie des chriſtlichen Staats fallen, dieſe Kategorie
uns nicht hindern könne, den Juden die politiſchen Rechte ein
zuräumen. Dafür, daß es geſchehe, ſind Jhnen viele Gründe
vorgetragen worden. Sie werden deren noch andere zu hören
haben ich wünſche nur, auf einige Eigenſchaften der Juden
hinzuweiſen welche ihnen vorzugsweiſe in unſerm Staate das
Wort reden oder das Wort reden ſollten. Beiſpiellos in der
Geſchichte iſt die Beharrlichkeit der Juden in ihrem religiöſen
Glauben, die Erhaltung der Einheit ihres Glaubens trotz ihrer
Zerſtreuung über alle Länder der Erde und dieſe Eigenſchaft
wird von unſerer jetzigen Regierung in anderen Fällen unge-
mein hoch geachtet. Beiſpiellos iſt die Anhänglichkeit der Ju
den an die Sitten und Gebräuche ihrer Väter, ihre Ehrfurcht
vor der älterlichen Gewalt und vor den Familien-Pflichten; ſie
tragen in dieſer Beziehung ein konſervatives Element in ſich,
was in anderen Fällen von unſerer Regierung ungemein
hochgeachtet wird. Beſonders aber ſind die Juden ausge-
zeichnet durch gewiſſe Fähigkeiten, welche ſich bei ihnen in grö-
ßerem Verhältniſſe als bei der chriſtlichen Bevölkerung finden.
Nicht zu erwähnen, was die Juden in Poeſie, Literatur und Mu-
ſik geleiſtet haben, iſt es offenbar, daß ſie ein finanzielles Talent
beſitzen. (Gelächter.) Allerdings tritt daſſelbe nach unten auf eine
häufig widerwärtige Weiſe hervor, (Stimmen: Ja! Ja!) höher
hinauf hat es glänzende Erfolge erzielt, und durch den Adel der
Geſinnung erhöht, würde es mit Nutzen für den Dienſt des
Staates verwendet werden können. Es iſt ferner unverkennbar,
daß die Juden eine große Verſtandesſchärfe, und zwar, daß ſie
praktiſchen Verſtand beſitzen. Auch hier gebe ich zu, daß dieſe
Eigenſchaft in den unteren Schichten auf eine den Chriſten unbe
queme Weiſe wirkt, höher hinauf ſehen wir ſie in den Erfolgen
der Juden bei kommerziellen und induſtriellen Unternehmungen
noch höher hinauf finden wir ſie wieder in der Reihe unſerer be
rühmten Lehrer der Rechtskunde, der Philoſophie und der Mathe
matik. Blicke ich nun um mich in unſerem Staate, ſo kann ich
den großen Ueberfluß an geiſtigen und namentlich praktiſchen Fä-
higkeiten nicht entdecken, der uns veranlaſſen könnre, den Kreis,
worin dieſe Fähigkeiten zu ſuchen ſind, zu beſchränken oder zu
verengen. Es ſcheint mir vielmehr ein Mangel an Fähigkeiten
vorzuliegen, welcher die Erweiterung dieſes Kreiſes nothwendig
macht. Hüten wir uns, meine Herren, vor der Veorſtellung,
ſchon ein geehrter Redner vor mir warnte davor, daß die Zuläſ
ſigkeit und die Zulaſſung eines und daſſelbe ſeien. Es giebt gar
viele Chriſten, welche zuläſſig ſind und doch nicht zugelaſſen wer
den nicht jeder Lieutenant wird Feldmarſchall, aber er kann es
werden nicht jeder Referendar wird Miniſter, aber er kann es
werden. Daß dem geſinnungstüchtigen Genie die Bahn erſchloſſen
werde, das iſt es, was ich begehre, und was ich für die Juden
auch deshalb noch in Anſpruch nehme, weil ſo manches Blatt
unſerer Geſchichte von Judenverfolgungen einen dunklen Flecken
trägt, den ich weggewiſcht zu ſehen mich ſehne. (Beifallruf.)

Die einzigen Redner unter den Abgeordneten gegen die
Emancipation der Juden waren außer dem Nordhauſer Land-
rath v. Byla die Abgeordneten Freiherr v. Mylius und
v. Landsberg. Erſterer behauptete, im Judenthume ſei
kein religiöſes Moment vorhanden dagegen ſei fur daſſelbe
das Nationalelement maßgebend und beſtimmend. Dieſe
Behauptungen, wie ein Theil der vom Staatsminiſter
v. Thile ausgeſprochenen Anſichten, wurden oft auf witzige
Weiſe vom Freiherrn v. Vincke widerlegt, worauf der
Landtagskommiſſar den Geſetzentwurf und die Abſichten der
Regierung vertheidigte. Darauf wurde. die Sitzung geſchloſſen.
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Dienstag, den 22. Juni 184M7.
Deutſchland.

Berlin, d. 20. Juni. Se. Excellenz der Wirkliche
Geheime Rath und Ober-Schloßhauptmann Graf v. Ar-
nim iſt von Blumberg hier angekommen. Der Gene-
ral-Major und Jnſpekteur der ſten Jngenieur-Jnſpektion,
B,reſe, iſt nach Kiſſingen von hier abgereiſt.

Berlin, d. 18. Juni. Das Anmtsblatt der Konigli-
chen Regierung zu Potsdam und der Stadt Berlin enthält
folgende Bekanntmachung:

Des Königs Majeſtät haben Allergnädigſt geruht, durch
die Allerhöchſte Kabinetsordre vom 15. April d. J. der in Go-
tha beſtehenden Lebensverſicherungsbank für Deutſchland, unter
dem Vorbehalte künftiger Zurücknahme dieſer Erlaubniß, zu
geſtatten, ſolche in preußiſchen Staaten belegene Grundſtücke,
auf welche ſie Kapitalien ausgeliehen hat, im Fall dieſelben zur
nothwendigen Subhaſtation geſtellt werden, eigenthümlich er-
werben zu dürfen, jedoch mit der ausdrücklichen Bedingung,
daß die Bank verpflichtet iſt, die erworbenen Grundſtücke inner-
halb eines Zeitraums von fünf Jahren vom Tage der Rechts-
kraft des Adjudications-Beſcheides durch welches ſie ein ſolches
Grundſtück erworben hat, wieder zu veräußern. Die ſämmtli-
chen Untergerichte im Departement des Königlichen Kammerge-
richts werden hiervon mit dem Bemerken in Kenntniß geſetzt,
daß es der gedachten Lebensverſicherungsbank überlaſſen bleibt,
ſich in den vorkommenden einzelnen Fällen durch Beibringung
der ihr ertheilten Erlaubniß über ihre Befähigung zur Erwer-
bung von Grundſtücken auszuweiſen. Berlin, den 5. Juni
1847. Königl. preuß. Kammergericht.“

Königsberg d. 15. Funi. Dr. Rupp iſt geſtern
von der Polizei in eine Strafe von 50 Thlr. genommen
worden, weil er, obgleich er ſeinen Austritt aus der Lan-
deskirche gerichtlich anzuzeigen ſich weigert, dennoch Amts-
handlungen trotz aller Verwarnungen vornimmt.

Schleswig, d. 10. Juni. Die Unterſuchung wegen
der Exceſſe, welche bei der Anweſenheit des Königs Her-
zogs in Schleswig im September v. J. vorgefallen, ſcheint,
obwohl der verurtheilte Primaner Sleth die ihm zuerkannte
Strafe abgebußt hat, noch nicht abgethan ſein zu ſollen.
Auf ſpeciellen Befehl des Königs-Herzogs mußten die ſammt-
lichen Protokolle, Berichte und ſonſtigen Acten uüber dieſe
Unterſuchung eingefordert und durch die ſchleswig-holſtein-
lauenburgiſche Kanzlei an das Cabinetsſecretariat abgelie-
fert werden. Es iſt der Jnhalt der Acten zum Gegenſtand
der unmittelbaren königl. herzogl. Erwägung gemacht wor-
den, welche dahin gefuhrt hat, daß annoch eine gutacht-
liche Aeußerung des Oberdikaſteriums auf Gottorf daruüber
verlangt iſt, ob die durch den Magiſtrat der Stadt Schles-
wig angeſtellte Unterſuchung vollſtändig ſei und namentlich
hinſichtlich der nöthigen Umſicht und Sorgfalt etwas ver-
miſſen laſſe. Dieſe Frage deutet ſchon an, daß man im
Cabinet mit der Weiſe, wie die Unterſuchung gefuhrt wor-
den, nicht zufrieden iſt.

Aus Wien vom 11. Jun. wird dem Nuürnberger Cor-
reſpondenten mitgetheilt: Zwiſchen Oeſterreich und der
preußiſchen Regierung als Repraſentantin des deut-
ſchen Zollvereins haben Unterhandlungen begonnen, welche
einerſeits die deutſchen Poſtangelegenheiten, anderer-
ſeits aber weſentlich auch die Ausgleichung der beider-
ſeitigen Handelsſyſteme betreffen. Bereits iſt der
öſterreichiſche Hofrath v. Eſch, bei der allgemeinen Hofkam-
mer mit dem Zoll- und Schifffahrtsdepartement betraut,
in dieſer Angelegenheit nach Berlin abgegangen.“
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Bremen, den 11. Juni. Daß einem unſerer gro-
ßen Seeſchiffe der Name von Beckerath“ beigelegt worden
iſt, iſt bereits gemeldet worden. Heute kann berichtet wer
den, daß wir zu Ehren des freiſinnigen und ſtreitbaren
Landtags- Abgeordneten aus Hagen nun auch ein Schiff ha-
ben, welches deſſen Namen trägt. Man hat nämlich das
vor einigen Wochen aus Buckau auf der Weſer angekom-
mene neue Dampfboot von Vincke“ genannt. Daſſelbe
r Concurrenzfahrten mit den Dampfſchiffen der Ober
weſer.

Belgien.
Brüſſel, d. 12. Juni. Die „Jndependance“, die in

miniſteriellen Kriſen einen ſehr feinen Takt hat, meldete
geſtern Abend, daß das Miniſterium de Theupx definitiv
abtrete. Die „Emaneipation laßt den König trotz ſei-
ner körperlichen Leiden nächſter Tage einen (diplomatiſchen
Ausflug nach London machen.

Frankreich.
Aus Algerien dem „Toulonnais“ neuerdings zuge-

gangene Briefe laſſen befurchten, daß die Agitation an der
Weſtgrenze der franzöſiſchen Beſitzungen fortdauert. Gene-
ral Cavaignac, Befehlshaber der Unterdiviſion von Tleme
cen, hat es fur geeignet gefunden, eine Stellung einzuneh-
men, wo er auf alle Eventualltäten vorbereitet iſt. Die
Aufregung wird durch alarmirende Geruchte aus dem Jn-
nern von Marocco rege erhalten Abdel Kader ſoll eine un-
gewoöhnliche Thätigkeit entfalten, denn mit der ſchonen Jah-
reszeit ſcheint ihm neue Kraft wiedergekehrt zu ſein. Ara-
ber aus dem Riff haben ausgeſagt, daß in dem Lager des
Emir einige Engländer eingetroffen und daß ihm von Gibral-
tar aus Waffen und Vorrathe zugefuhrt worden ſeien.

Spanien.
Der „Phare des Pyrenées“ enthalt einen Brief von

der kataloniſchen Grenze vom 8. Juni, worin mit-
getheilt wird daß die Montemoliniſten ſich des Pulverma-
gazins von Manreſa bemachtigt und alle Pferde der Stadt
in Anſpruch genommen haben, das Pulver in Sicherheit
zu bringen. Während dies geſchah, unternahm eine andere
Bande einen Zug gegen Jgualada. Die Wegnahme des
Pulvermagazins hat ihre große Bedeutung. Der dieſelbe
mittheilende Brief wurde durch einen außerordentlichen Cou-
rier befoördert, da die gewohnliche Verbindung von den mon
temoliniſtiſchen Banden abgeſchnitten iſt. Ganz Katalo-
nien iſt in großer Bewegung. Graf Montemolin ſetzt alle
Mittel und Kräfte in Bewegung, um eine allgemeine Jn-
ſurrektion hervorzurufen, und der Ausbruch derſelben ſoll
jeden Augenblick zu befurchten ſtehen.

Portugal.
(Madrid, d. 11. Juni.) Hier erzählte man ſich ge

ſtern, daß die Jnſurgenten in Oporto aus Rache fur das
gegen Portugal eingehaltene Benehmen Englands alle in
dieſer Stadt wohnenden engliſchen Familien ermordet hät-
ten. Die furchtbare Nachricht bedarf indeſſen noch der Be
ſtätigung. Auch ſoll in Liſſabon das Gerucht in Umlauf
ſein, die unbeſchränkte und unbedingte Amneſtie ſei auf
Hinderniſſe geſtoßen. Waren beide Mittheilungen gegen un-
ſer Verhoffen begruündet, dann iſt die Jntervention durch
ihre Folgen gerichtet und hat die Verwicklung nur noch un
heilvoller gemacht.



Auf telegraphiſchem Wege kommt die Nachricht, daß
die Jnſurgenten die Bedingungen eines Vergleichs zwiſchen
der Königin und ihnen unterzeichnet haben und die Königin
hierauf am 10. Juni eine Amneſtie erlaſſen hat.

Türkei.
Konſtantinopel, d. 27. Mai. Neben den koſtba-

ren Geſchenken, die der Sultan in letzterer Zeit als Zei-
chen beſonderer Gunſt ſeinen Miniſtern gemacht, hat er auch
fur gut befunden, den ruſſiſchen Befehlshabern im Kauka-
ſus aähnliche Gunſtbezeigungen zukommen zu laſſen: ein Um-
ſtand, der hier großes Aufſehen erregt und zu allerlei Com-
mentaren Veranlaſſung gegeben hat.

Amerika.
(London, d. 14. Juni.) Mit dem geſtern in Liver-

n eingelaufenen Poſtdampfboot Britannia haben wir
achrichten aus Neuyork bis 31. März erhalten. Die

neueſten Berichte vom Kriegsſchauplatz in Mexiko bieten kein
ſonderliches Jntereſſe. General Scott ruckte raſch auf die
Hauptſtadt los und hat eine Colonne nach Puebla abge-
ſchickt, wo man keine Gegenwehr erwartet. General
Worth hat Perote ohne Widerſtand genommen General
Taylor konnte aus Mangel an Truppen ſeine Stellung
nicht verlaſſen. Jn der Hauptſtadt Mexiko herrſchte große
Verwirrung; wenig oder keine Anſtalten zur Vertheidigung;
Angya hat die Stadt unter das Martialgeſetz erklärt. Der
Congreß ſoll die engliſche Vermittlung mit 44 gegen 33
Stimmen abgelehnt haben.

Vermiſchtes.
Weimar. Jn Betreff des ehemaligen Schiller-

ſchen Hauſes ſind ſeit einigen Tagen Unterhandlungen bei
dem Stadtrath im Gange; vorläufig iſt man dahin uberein-
gekommen, daß ſich keine auswärtige Geſellſchaft oder Pri-
vatperſon bei dem Verkaufe betheiligen ſolle, ſondern daß
die Stadt und deren Einwohner die Ehre, ihrem beruhm-
ten Mitburger ohne fremde Beiſteuer ein bleibendes fur
die ſpaäätere Zukunft dauerndes Andenken zu ſichern, mit
Niemandem theilen wollen. Obgleich der Finanzzuſtand der
hieſigen Stadt ſich in Folge der Erbauung eines neuen Rath-
hauſes nicht in einem blühenden Zuſtande befindet und ſol-
cher auch durch eine höchſt nothwendige Vergroößerung der
Burgerſchule ſowol als durch andere Baulichkeiten mit den
nächſten Jahren bedeutend in Anſpruch genommen werden
muß, ſo wird doch der Stadtrath ſchwerlich das darzu-
bringende Opfer fur zu groß halten. Das Haus bietet
zwar keine großen Räumlichkeiten dar, aber es reichte hin,
um die beſcheidenen Bedürfniſſe des großen Mannes zu be
friedigen. Es liegt in einem der freundlichſten Theile der
Stadt, durch welchen ſich, zu der Zeit als Schiller es kaufte,
eine Doppelreihe von Kaſtanienbäumen hinzog, in deren
Schatten ſich Schiller faſt täglich zu ergehen pflegte. Mit
Zuverſicht iſt zu erwarten daß, ſobald der Ankauf geſche-
hen iſt, Diejenigen in deren Beſitz ſich Schiller's Reliquien
befinden, ſolche recht gern darbieten werden um ſie durch
deren Aufbewahrung in dieſem Hauſe vor Verderben und
Vergeſſen zu ſchuützen.

Seit Eroöffnung der Pferdeſchlächterei in Berlin
ſind in den erſten acht Tagen bereits etwa 100 Ctr. Fleiſch
abgeſetzt worden. Das Jnſtitut ſoll einer geregeltern Ord-
nung unterworfen und die Schlaächterei mit einer großarti-
gen Mäſtung verbunden werden. Man berechnet, daß im
preußiſchen Staat allein jährlich 150,000 Ctr. des beſten,
geſundeſten Pferdefleiſches unverwerthet den Abdeckereien
anheimfallen

Perſonen Frequenz
der Magdeburg- Leipziger Eiſenbahn.

Bis incl. 29. Mai wurden befördert 267,916 Perſonen
Vom 30. Mai bis inel. 5. Juni e.,

inel. 1101 Perſonen aus dem Zwi-

ſchenverkehr I13,665in Summa 281,581 Perſonen.

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.)

Magdeburg, den 19. Juni. (Nach Wispeln.)

Weizen 124 Gerſte 701Roggen 105 e Hafer 46 48 eGetreidebericht. Berlin, den 19. Juni.
Am heutigen Markt waren die Preiſe wie folgt:

Weizen nach Qualität von 110 120
Ruſſ. Roggen loco 93—94 inland. 95 96
Roggen Lieferung pr. Juni 91 Bf.

pr. Juni Juli 80 bz. u. Bf.
pr. Juli Auguſt 75 Bf u. bz.

Gerſte loco 70 74 bz.
Hafer loco nach Qualität 43 46

.*,„auf Lieferung 42 45
Rüböl loco 113

Herbſt 11 G., 12 Bf.
Spiritus loco 37 pr. Juli Aug. 38 f.

Jn Folge auswartiger niedriger Notirungen haben auch hier die
Preiſe, namentlich des Roggens, um circa 2 nachgelaſſen.

Waſſerſtand der Saale bei Halle.
am 20. Juni Abends 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 2 Zoll.
am 21. Juni Morgens 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 1 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 20. Juni: 29 Zoll unter 0.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 20. bis 21. Juni.

Jm Kronprinzen Hr. Rent. v. Geßler a. Wien. Hr. Gutsbeſ.
Ehrhardt a. Kittlitz. Hr. Banquier Callmann a. Weimar.
Hr. Ger. Dir. Hartwig a. Löbau. Hr. Buchhdlr. Weinhold
a. Hannover. Hr. Dr. phil. Refardt a. Stuttgart. Hr. Prof.
Liebe a. Muünchen. Hr. Lieut. v. Krauſe a. Mainz. Hr. Nego-
tiant Dimling a. Paris. Die Hrrn. Kaufl. Manninger a. Ober
velmar, Krackrugge a. Erfurt, Wetzig a. Frankfurt.

Stadt Zürich: Hr. Faktor Bromhardt a. Mucrena. Hr. Gaſtge-
ber Zorn m. Gem. a. Eisleben. Die Hrrn. Kaufl. Schick a.
Mainz, Renner u. Heſſe a. Frankfurt, Filehne a. Berlin, Wal
lenſtein a. Kaſſel, Graff a. Stettin Braumann a. Bremen.

Goldnen Ring Hr. Müuhlenbeſ. Voigt a. Schmölln. Die Hrrn.
Kaufl. Pegel, Rothe u. Woölberg a. Leipzig. Hr. Oekon. Bach
mann a. Kreuzberg.

Goldnen Löwen Hr. K. Oeſterr. GeneralConſulatsSecr. Lindner
a. Leipzig. Hr. Kaufm. Klopper a. Königsberg. Hr. Lieut.
Freih. v. Oettinger a. Erfurt. Hr. Fabrik. Frahler a. Torgau.
Hr. Rechnungsf. Sittler u. die Hrrn. Wollhdlr. Krüger u. Woöl
fel a. Berlin.

Schwarzen Bär: Die Hrrn. Kaufl. Sander a. Kaſſel, Hennig a.
Schweinfurt. Mad. Raäubert a. Magdeburg. 9

Stadt Hamburg Die Hrrn. Kaufl. Triborn a. Königsberg, Ur
now a. Altona, Cohn a. Würzburg, Seemann a. Hamburg.
Hr. Jnſp. Lautenſchlager a. Hildesheim.

Goldne Kugel: Hr. Capitain Hampton a. Greenwich. Hr. K.
Daän. Beamter Warnſtedt a. Flensburg. Hr. Rent. v. Bronsky
m. Diener a. Grodnow. Hr. Schauſpiel Dir. Heinrich m. Fam-
a. Neiße. Hr. Kaufm. Mai a. Frankfurt. Frl. Hr.
Amtm. Kroöcher u. die Hrrn. Roßhdlr. Gebr. Elkan a. Berlin.
Frl. Becher a. Stettin. Hr. Gutsbeſ. Saalhof a. Marienwer-
der. Die Hrrn. Maler Paulinger u. Stedtel a. Augsburg.

Zur Eiſenbahn: Hr. Hauptm. Schmidt a. Berlin. Hr. Lieut.
v. Kleinau a. Weimar. Die Hrrn. Lehrer Berger u. Pick u.
Hr. Kaufm. Sohr a. Gera. Hr. Kaufm. Zenker a. Zwenkau.,
Mad. Main a. Weimar.
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Bekanntmachungen.
Folgende zu dem Rittergute Freien-

felde gehörige Gärtnerwohnungen und
Aecker werden zu Michaelis 1847 pachtlos:
1) Das jetzt an den Gärtner Schlei-

chert vermiethete Haus Nr. 11 nebſt
10 Morgen 41 [Ruthen Acker;

2) das jetzt an den Gärtner Doels
vermiethete Haus Nr. 12 nebſt 6 Mor
gen 125 [Ruthen Acker;

3) das jetzt an den Gärtner Morgen-
ſtern vermiethete Haus Nr. 13 nebſt
5 Morgen 174 Ruthen Acker

4) das jetzt an den Gärtner Schulze
vermiethete Haus Nr. 14 nebſt 7 Mor-
gen Acker

5) das jetzt an den Gärtner Behr ver-
miethete Haus Nr. 15 nebſt 9 Mor-
gen Acker;

6) das jetzt an den Gärtner Roſch ver
miethete Haus Nr. 16 nebſt 8 Morgen
Acker

7) Morgen Acker am Schimmelraine,
daſelbſt, und

22/6 von der Gutsbreite
am Keſſel,

jetzt an den Strumpfwirkermeiſter Dewitz
verpachtet

8) Morgen Acker am Schimmelraine,
jetzt an den Handarbeiter Kabiſch ver
pachtet

9) Morgen Acker am Schimmelraine,

e daſelbſt,jetzt an den Röhrmeiſter Müller ver-
pachtet;

10) 2 Morgen am Schimmelraine, jetzt
an den Schmiedemeiſter Oehmiſch ver-
pachtet;

11) Morgen Acker am Schimmelraine,
jetzt an den Viehhalter Reuter ver
pachtet;

12) 1 Morgen Acker am Schimmelraine,
jetzt an den Schuhmachermeiſter Marx
verpachtet

13) 1 Morgen Acker am Schimmelraine,
jetzt an den Buchdrucker Matte ver-
pachtet;

14) 3 Morgen Acker am Schimmelraine,
jetzt an den Kohlgärtner Knoche zu
Halle verpachtet.

Dieſelben ſollen anderweit auf die ſechs
Jahre vom 1. October 1847 bis dahin
1853 öffentlich verpachtet werden. Der
Bietungstermin wird für die unter 1 bis 6
aufgeführten Häuſer und Aecker

Donnerstag den 24. Juni d. J.
Nachmittags 2 Uhr,

für die unter 7 bis 14 aufgeführten Aecker
Montag den 28. Juni d. J.

Nachmittags 2 Uhr
in der Tabagie zu Freienfelde ſtatt-
finden.

Nachgebote werden nicht angenommen.
Halle, den 5. Juni 1847.

Der Magiſtrat.
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Bekanntmachung.
Die in der nächſten Vereins-Verſamm-

lung
Mittwoch den 30. Juni o.

zur Diskuſſion kommenden Fragen ſind fol-
gende:

1) Jn welchem Zerſetzungs-Zuſtande muß
der Stalldünger auf die Felder gebracht
werden, damit die ſchnellſte und größte
Wirkung erzielt werde?

2) Jſt es nachtheilig, wenn durch eine
ſchnell wiederholte Pflugfurche die durch
Einbringung von Stalldünger im Bo-
den erzeugte Gährung unterbrochen wird,
und welche Zeit iſt unter gegebenen Um-
ſtänden nöthig, um die Gährung unge-
ſtört wirken zu laſſen

3) Wie iſt die Compoſterde am Beſten
anzuwenden, auf die Saat, rauhe Fur-
che oder untergepflügt?

4) Welche Erfahrungen ſind im hieſigen
Kreiſe über die Thauſaaten gemacht
worden

5) Sind im hieſigen Kreiſe Verſuche mit
der Selbſterhitzung des Viehfutters ge
macht worden und mit welchem Erfolge

6) Wie werden die Kuhſtälle am zweck-
mäßigſten eingerichtet

Außerdem wird in Gemäßheit des Beſchluſ-
ſes der Central-Ausſchuß- Verſammlung zu
Naumburg vom Z. November v. J. und
zur Erledigung der Aufforderung der land-
wirthſchaftlichen Central Direktion vom 29.
April d. J. in der Beilage zur Zeitſchrift
der letzteren de 1847 Nr. 12, das Schrei-
ben des Königlichen Landes-Oekonomie-Col-
legiums, ſo wie der Dedekind'ſche Auf-
ſatz wegen Errichtung einer Hagelſchäden
Verſicherungs Geſellſchaft, zur Berathung
kommen.

Merſeburg, den 15. Juni 1847.
Der Vorſtand

des landwirthſchaftlichen Vereins für den
Merſeburger Kreis.

v. Rode.

Die Erben der Prediger Hahn'ſchen
Eheleute zu Wengelsdorf bei Merſe-
burg ſind willens, ſich außergerichtlich in die
Nachläſſe ihrer gedachten Eltern zu theilen
ſie fordern daher alle diejenigen, welche an
dieſe Nachläſſe Anſprüche zu haben vermei-
nen, auf, binnen 3 Monaten dieſelben an-
zumelden, widrigenfalls ſie ſich wegen der
ſelben ſpäter an die Erben nur nach Ver
hältniß ihres Erbtheils halten können.

Wengelsdorf, am 1. Mai 1847.
Erneſtine Hahn,

im Auftrage der übrigen Erben.

Jn der Nähe des Waiſenhauſes, Nr.
1735, iſt von jetzt an Stube und Kammer
an einzelne Perſonen zu vermiethen. Auch
ſind daſelbſt 2 Schlafſtellen zu beziehen.

Bekanntmachung.
Am 28. Juni d. J. (Montag) von

Vormittags 9 bis 12 und Nachmittags von
2 bis 6 Uhr ſoll im Brauneſchen Hauſe
Nr. 1059/787 am Mittelbreitenwege in
hieſiger Neuſtadt der Nachlaß der Frau
Geſchwornen Julius, beſtehend in 3 ſil
bernen Theelöffeln, Meubles, Hausgeräthe,
Betten, weiblichen Kleidungsſtücken und an
dern Sachen mehr, meiſtbietend gegen gleich
u Bezahlung gerichtlich verkauft wer-

en.

Eisleben, den 17. Juni 1847.
Schelkermann,

gerichtl. Auct.-Commiſſ.

Zu verkaufen. Eine gut eingerich
tete Mahlmühle mit einem Gange,
an einer frequenten Chauſſee und in einer
fruchtreichen wohlhabenden Gegend belegen,
der es an Mahlen nie fehlt, mit welcher
eine Speiſe- und Schenkwirthſchaft verbun
den iſt, die wegen des guten Bieres und
herrlicher Lage ſehr beſucht wird, wovon
die Mühle und Wohngebäude ganz neu
erbauet ſind, nebſt 21 Morgen Grabe-
und Graſegarten und 30 Morgen frucht-
tragenden guten Feldern, iſt Familienverhält-
niſſe wegen aus freier Hand zu verkaufen und
kann ein großer Theil der Kaufſumme ſte
hen bleiben ſie iſt auf 8900 Thlr. pflicht-
mäßig taxirt, giebt kein Lehngeld und auch
nur wenig Abgaben und kann mit Vortheil
die Vorſpann benutzen. Darauf bezügliche
frankirte Briefe sub C. W. No. 10 be-
fördert die Expedition des Couriers.

Es wird das diesjährige Hart- und
Pflaumen-Obſt in den Beiernaumburger
herrſchaftlichen Pfarrei- und Gemeinde
Pflanzungen den 4. Juli d. J. Nachmit-
tags 3 Uhr in daſiger Schenke an den
Meiſtbietenden verkauft, und iſt dabei, un
ter andern Bedingungen, die Hälfte der
Kaufſumme bei dem Zuſchlage zu erlegen.

2000, 1600, 1000, 600, 250, 200 u.
100 Thlr. ſind auszuleihen durch den Se
cretair Kleiſt, gr. Klausſtraße Nr. 896.

Ein Haus in der freundlichſten und leb
haften Gegend, zu einem Handel paſſend
und in baulichem Zuſtande, enthaltend 9
tapezirte Stuben, Kammern, Küchen, Bo
denraum, großen gewölbten Keller, Stal-
lungen Brunnen, Hofraum u. Piecen zu
Niederlagen ſteht veränderungshalber ſo
gleich zu verkaufen das Nähere bei Jor-
dan im goldenen Löwen in der Leipziger-
ſtraße zu Halle.

Auf dem Strohhof, Herrenſtraße Nr. 2080,
ſtehen zwei fette Schweine zu verkaufen.
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Wir haben in dieſen Tagen die diesjährige Einſammlung der Beiträge für den Guſtav-
AdolphVerein in hieſiger Stadt beginnen laſſen, und richten zugleich an die Bewohner der
Umgegend die Bitte, uns für den gedachten Zweck Beiträge zukommen zu laſſen.
unterzeichnete Kaſſierer (D. Schwetſchke) wird dieſelben gegen Quittung annehmen.

So ſchwer auch der Nothſtand gegenwärtig noch drücken mag, ſo hoffen wir doch,
daß auch den entfernten nothleidenden Brüdern ein Scherflein der Liebe von hier aus
zufallen werde.

Halle, den 18. Juni 1847.

Der 9

Obſt- Verpachtung.
Das diesjährige Obſt in meinem 8 bis
Morgen großen Garten, beſtehend in

Birnen, Pflaumen, Aepfel u. dgl. ſoll
kommenden Sonntag als den 27. d. M.
Vormittags 11 Uhr meiſtbietend verpachtet

werden.

Der Vorſtand des Guſtav-Adolph-Zweig- Vereins für Halle und
die Umgegend.

D. Franke. Rummel. D. Schwetſchke.

Die Pianoforte- Fabrik
von L. J. Schoene in Leißpzig,

Königsplatz Nr. 14,
empfiehlt ſich mit fertigen Pianoforte's in Tafelform von 90 bis 140 Thlr., in Flü-
gelform von 180 bis 230 Thlr. und Pianinos von 140 bis 180 Thlr. bei Garantie
der Dauerhaftigkeit.

Da Unterzeichneter bis mit Ende dieſes Monats allhier in Halle ver
weilt, ſo kann in ſeinem ihm eigenthümlichen Schreibunterricht (20ſtündl.) von den
noch unbeſetzten Stunden Gebrauch gemacht, nur müſſen für den Tag mehr als eine
Stunde genommen werden.
Unterricht in 3 bis 4 Tagen ſogar.

Man beendigt auch, wie ſchon geſagt, nach Befinden den

Der Calligraph und Schreiblehrer Jul. Knauth aus Dresden,
Halle, große Ulrichsſtraße Nr. 71.

Obſt- Verpachtung.
Die dem Rittergute Benken dorf zu-

gehörigen Obſt-Plantagen und Gärten
(Aepfel, Birnen und Pflaumen) ſollen

Mittwoch den 23. Juni Nachmittags
3 Uhr

unter den im Termine bekannt zu machen-
den Bedingungen auf dem Rittergute zu De-
litz am Berge meiſtbietend verpachtet werden.

Die in Stahlſtich ſauber ausgeführte
Anſicht vom Bade Wittekind iſt ſo
eben angekommen, und für 5 Sgr. ſowohl
im Bade ſelbſt, wie in der Papierhand-
lung von A. Fritze in Halle zu haben.

Derjenige, welcher am Dienstag den
15. Juni Abends auf der Weintraube ei-
nen mit dem Namen des Eigenthümers:
Dr. G. bezeichneten neuen ſchwarzſeidenen
Regenſchirm benutzte, wird erſucht, denſel-
ben baldigſt dorthin zurückzuſtellen.

Mehrere Ritter- und Landgüter zu hö-
hern und niedern Preiſen ſind zu verkau-
fen desgleichen Kapitalien von 4000, 2500,
1500, 1000, 600, 350 und 50 Thaler
auszuleihen durch den Actuar Dancker
in Halle, Schmeerſtraße Nr. 480.

Vom 1. October an iſt eine Wohnung
von 2 bis 3 Stuben nebſt Zubehör, mit
oder auch ohne Pferdeſtall, zu vermiethen:
große Steinſtraße Nr. 130.

Wwe. Scheibner.

h e e e e e eS Gebrüder Meyer, Vergolder
in S89 Ha ll e,H. Leipzigerſtraße Nr. 320,

Sempfehlen ſich einem hohen Adel und
Shochgeehrten Publikum zur Anferti
Sgung aller Arten Bilder-, Spiegel
und Uhrrahmen, Kron- und Wand-
Sleuchter, Conſols 2c., ingleichen mit z
S Anfertigung von Gold- und den jetzt
S ſo beliebten Firnißleiſten, endlich mit
S Reparirung alter Vergoldung, und
S verſprechen bei prompteſter und reell-88
Sſter Bedienung die billigſten Preiſe.

S M e M t S e S S d e
Ein Pianoforte von 6 Octaven verkau-

fen für 25 Thlr. Rahnefeld Co.,
Rathhausgaſſe Nr. 247.

Pianoforte ſind in großer Aus
wahl zu verkaufen und zu vermie-
then bei Rahnefeld Co.

Friſch gebrannte Mauerſteine und Dach-
ziegel ſind wieder angekommen und bis zu
100 Stück bei mir ſelbſt, größere Quan-
titäten aber auf meiner Niederlage am Für-
ſtenthal zu haben.

Neumühle hier. C. F. Otto.
Ein leichter zweiſpänniger Leiterwagen

mit ſchmalen Felgen wird zu kaufen geſucht.
Neumühle hier. C. F. Otto.

Gebauerſche Buchdruckerei.

Schkeuditz, d. 21. Juni 1847.
Lauterbach.

Ein gutes Klavier iſt billig zu kaufen
an der Halle Nr. 808 zwei Treppen hoch.

Sonntag den 27. Juni landwirth-
ſchaftlicher Verein in Niemberg.

Feldſchlößchen.
Diesmal nicht Mittwoch, ſondern Don-

nerstag zum Johannistage Concert.
Vereinigtes Muſikchor.

Rabeninſel.
Dienstag den 22. Juni Militair-

Concert und Abends Tanzmuſik im
Salon.

Weintraube.
Mittwoch Concert von dem Mu-

ſik-Corps der A. Artillerie-Brigade.
Anfang 5 Uhr.

Entrée à Perſon 21 Sgr.
Das Nähere die Programms.

Sonntag den 27. Juni ladet zum
Scheibenſchießen, Concert und Ball er-
gebenſt ein

Ehlmann in Peußendorf.

Paradies.
Heute Dienstag Concert.

Vereinigtes Muſikchor.

Tivoli.
Dienstag den 22. Juni: Der Freiſchütz.

Jn der Wolfsſchlucht kommt folgendes
Feuerwerk vor: 1) Feuerräder. 2)
Schwein. 3) Feuerſterne. 4) Drachen.
5) Wilde Geiſter und Erſcheinungen.
6) Waſſerfall von Brillantfeuer. 7)
Feuerregen.

W

Familien Nachrichten.
Todes Anzeige.

Heute Mittag ſtarb nach langen und
großen Leiden meine innig geliebte Frau,
Bertha geb. Schenk. Dies allen Freun
den und Bekannten.

Halle, den 21. Juni 1847.
Albert Meyer.
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